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grundsätzlich ist in sämtlichen westlichen Ländern nicht zuletzt 
das Verhältnis der inhaftierten Personen, die an psychischen stö-
rungen leiden, welche oft am ursprung selbst des begehens 
einer straftat sind, erheblich.

auch in der schweiz beschränkt sich das gefängnis leider heute 
noch in etlichen haftanstalten auf einen einfachen freiheitsentzug 
ohne wirkliche soziale und erzieherische Perspektive zur begüns-
tigung der resozialisierung. trotz einiger beschäftigungsmass-
nahmen oder ausbildender aktivitäten, die angeboten werden, 
bleibt dieses umfeld schädlich. der durch die gefangenschaft 
ausgelöste stress und die gegenüberstellung mit der Justiz 
sowie die Verringerung des bewegungsraums, verbunden mit der 
unmöglichkeit auf seine gesundheit nach belieben achten zu kön-
nen, wirken auch bei dieser für eine gute gesundheit nicht 
begünstigenden stimmung mit. ganz im gegenteil, drohen alle 
diese umstände eher der Verschlechterung eines prekären allge-
meinen Zustandes beizutragen, vor allem auf der psychischen 
ebene, die sehr oft schon bei haftantritt ernsthaft ge stört ist…

es ist auch entscheidend im auge zu behalten, dass das aufge-
zwungene Zusammensein durch das gemeinschaftliche Leben 
im gefängnis, das durch eine besonders hohe Überbelegungs-
quote verschlimmert ist, weitaus zur möglichen ausbreitung 
übertragbarer Krankheiten führen kann. 

alle diese tatsachen steigern den Pflegebedarf im gefängnis. 
infolgedessen wird die beachtung des hoch heiligen Pflege-äqui-
valenzprinzips im gefängniswesen, das eine ebenbürtige Pflege-
qualität mit der voraussetzt, die dem insassen zustünde, würde 
es ihm freistehen, in einer öffentlichen einrichtung einen arzt zu 
konsultieren, höhere gesundheitskosten für die gefängnisbevöl-
kerung als für die freie bevölkerung erzeugen. 

Vorwort

studien, die in gefängnissen verschiedener europäischer Länder 
durchgeführt wurden, haben schrittweise ergeben, dass die all-
gemeine morbidität in haftanstalten höher ist als in der freiheit. 
Zu dieser situation gibt es zwei wesentliche erklärungen: erstens 
das Phänomen der Konzentration gesundheitlicher belastung bei 
den gefangenen und zweitens die indirekten auswirkungen 
einer umgebung, die selbst hierzulande höchst pathogen bleibt. 

das gefängnis funktioniert wie ein trichter verschiedenen elends 
und unterschiedlicher marginalitäten. innerhalb ihrer vier Wände 
führt eine haftanstalt ganz natürlich Leute zusammen, die 
manchmal aus sehr unterprivilegierten gesellschaftsschichten 
stammen, deren Lebens- und Verhaltensweisen für die gesund-
heit oft verheerend sind.

die gefängnispopulation in der schweiz besteht auch mehrheit-
lich aus Personen, die aus regionen und Ländern stammen, wo 
das gesundheitswesen in der regel sehr schlecht ausgestattet 
ist. manche dieser Personen waren zum teil sogar noch nie in 
einer einzigen sprechstunde, bevor sie in das schweizerische 
strafvollzugswesen eingetreten sind! ausserdem ist heutzutage 
bekannt, dass ein hoher Konsum illegaler psychoaktiver substan-
zen nebenbei fast immer durch eine gesetzwidrige tätigkeit 
begleitet wird, vor allem durch den für das erlangen genügender 
einkommen zur gewährleistung des eigenkonsums notwendi-
gen suchtmittelhandel. dieses illegale Verhalten führt meistens 
ins gefängnis. daraus stammt wiederum das Phänomen der 
Konzentration gesundheitlicher belastung bei den gefangenen, 
das zum derartig hohen Prozentsatz der Konsumenten illegaler 
substanzen im Vollzug weitgehend beiträgt.
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eine rein mathematische botschaft, die sowohl bei den behör-
den als auch in der gesellschaft weitgehend zu verbreiten ist!

unter diesen umständen ist es einfach zu verstehen, wie begrüs-
senswert dieses Vademekum ist. 

dank einfacher darstellungen und äusserst nützlicher entschei-
dungsbäume wird dieses handbuch den verschiedenen Partnern 
erlauben, Zeit zu gewinnen, und ihnen ermöglichen, in der allge-
meinen Verbesserungsperspektive der gesundheit der insassen 
leistungsfähiger zu sein. 

den autoren sei herzlich gedankt!

genf, 9. Juni 2011, Jean-Pierre restellini
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dieses Vademekum ist im rahmen des Projektes «bekämpfung 
von infektionskrankheiten im gefängnis» (big) entstanden, das 
vom bundesamt für gesundheit (bag), dem bundesamt für Jus-
tiz (bJ) und der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizei- 
direktorinnen und -direktoren (KKJPd) in auftrag gegeben und 
finanziert worden ist (siehe auch www.bag.admin.ch/hiv_aids/ 
05464/05484/05488/index.html?lang=de). es schliesst eine Lücke 
in bezug auf die gesundheitspraxis im gefängnis, ohne dabei die 
ganze Komplexität dieses gebiets abdecken zu wollen. bereits 
zahlreich in anderen, in den referenzen aufgeführten Werken 
und artikeln behandelte themen (wie ärztliche schweigepflicht, 
medikamentenabgabe durch das Vollzugspersonal, hungerstreik) 
sind bewusst nicht aufgenommen worden. 

das Projekt big verfolgt zwei Ziele: zum einen die harmonisie-
rung der Praxis bezüglich Prävention und gesundheitsversorgung 
in haftanstalten, zum anderen den aufbau eines interdisziplinä-
ren dialogs unter den beteiligten akteuren, das heisst den 
gesundheitsfachleuten, den Vollzugsverantwortlichen, dem Voll-
zugspersonal, den Lehrkräften und sozialarbeitenden.

die Prävention, erkennung und behandlung übertragbarer Krank-
heiten weisen deutliche unterschiede unter den haftanstalten 
auf. das Vademekum schlägt (para)medizinische standards vor, 
um diese bereiche für die in den haftanstalten am häufigsten 
angetroffenen infektionskrankheiten und abhängigkeiten zu har-
monisieren. das Vademekum ist praxisnah auf konkrete situatio-
nen ausgerichtet, geprüft von spezialisten für infektionskrankhei-
ten und abhängigkeiten und/oder für die Praxis im gefängnis. 
der inhalt beruht auf empirischen daten oder stützt sich auf 
nachweise aus der fachliteratur. die referenzen verweisen auf 
weiterführende Literatur oder zusätzliche informationen. 

somit befasst sich dieses Vademekum mit den übertragbaren 
Krankheiten und abhängigkeiten im gefängnis aus medizinischer 
sicht und hinsichtlich der interdisziplinären Zusammenarbeit 
unter den beteiligten akteuren. manche abschnitte betreffen 
eher die gesundheitsfachleute (z. b. Kapitel 4 medizinische stan-
dards), während andere für alle akteure im gefängnisbereich 
oder das Vollzugspersonal (Kapitel 2 netzwerkarbeit und 3 not-
fallsituationen) bestimmt sind. die adressaten der einzelnen 
Kapitel werden jeweils zu beginn des Kapitels angegeben.

eine ständige herausforderung in sachen gesundheit im gefäng-
nis stellt die Klärung der rollen der einzelnen akteure dar. das 
Vademekum kann in diesem sinne als Überlegungsgrundlage 
oder als didaktisches hilfsmittel bei der ausbildung des Vollzugs- 
und Pflegepersonals dienen, wo gemeinsame abläufe zu klären 
sind. es bietet konkrete Werkzeuge für die Praxis oder Leitfäden 
als arbeitsgrundlage in form von Checklisten, was in den häu-
figsten situationen zu beachten ist. darüber hinaus sollen kon-
krete ansätze für eine wirksame netzwerkarbeit zur Optimierung 
der gesundheitsversorgung im freiheitsentzug beitragen.

das Vademekum ist in zwei hauptteile unterteilt: die Leitfäden 
(Kapitel 2–5) und die empfehlungen (Kapitel 6 und 7).

die Leitfäden stellen die konkrete umsetzung der empfehlungen 
für übertragbare Krankheiten und abhängigkeiten dar. sie sind 
nach folgenden Punkten aufgebaut: adressaten des Leitfadens, 
erkennung und diagnose, behandlung und betreuung, informa-
tion und aufklärung, meldepflicht oder epidemiologische Ver-
laufsuntersuchungen, besonderheiten je nach anstalt oder sozia-
lem und rechtlichem status der Person, netzwerkarbeit und 
referenzen. 

Zum inhaltsverzeichnis

http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05488/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05488/index.html?lang=de


1110

die empfehlungen sind als Ziele für die einzelnen berufskatego-
rien formuliert, die beim umgang mit den infektionskrankheiten 
und abhängigkeiten zu berücksichtigen sind. sie sind wiederum 
unterteilt in die Punkte: Prävention, erkennung und diagnose, 
behandlung und betreuung, information und aufklärung. Zudem 
verweisen sie auf die entsprechenden Leitfäden und enthalten 
angaben zu beurteilungskriterien.

auf die gesundheit des Personals wird mit ausnahme der expo-
sition mit blut nicht näher eingegangen. 

es handelt sich bei diesem Vademekum um eine erstausgabe, 
die künftig regelmässig nach dem bedarf der benutzerinnen und 
benutzer und gestützt auf neue daten aktualisiert werden soll.

2 netzwerKArbeIt

Zum inhaltsverzeichnis
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2.1 behAndlunGsKontInuItät  
und netzwerKArbeIt

Adressaten 
gesundheitsfachleute der haftanstalt und externe mitwirkende

Präambel
mögliche mitglieder oder teilnehmer der netzwerke werden in 
den krankheitsspezifischen Leitfäden genannt, da diese je nach 
thema unterschiedlich sein können. 
für jede übertragbare Krankheit oder gesundheitsfrage, die eine 
langfristige betreuung benötigt, sind folgende Punkte zu berück-
sichtigen.

beim eintreten
 durchführung einer ärztlichen eintrittsmusterung, nach mög-

lichkeit innerhalb 24 stunden nach ankunft
 die Verfügbarkeit der für die betreuung notwendigen medizini-

schen informationen überprüfen 

Beispiele für Modalitäten des Informationsaustauschs:
–  Durch den Patienten selber. Mit dessen Einvernehmen kann oder muss 

(Substitutionsbehandlung) der behandelnde Arzt kontaktiert werden. 
–  Durch die vorherige Haftanstalt mittels eines Schreibens oder einer Akte, 

die das klinische Bild und die laufenden Behandlungen (vgl. Formulare zur 
medizinischen/krankenpflegerischen Weitergabe www.bag.admin.ch/
hiv_aids/05464/05484/05488/index.html?lang=de) für Verlegungen zwi-
schen Institutionen und Verlegungen ins Ausland zusammenfassen. 

 bei unverfügbaren informationen, Zweifel an deren genauigkeit 
und je nach empfohlener oder laufender behandlung zusätz-
liche untersuchungen vornehmen

Beispiele für zusätzliche Untersuchungen:
–  Urinanalyse: vgl. Substitutionsgestützte Behandlungen (Seite 62) 
–  Nachweis einer HIV-Seropositivität oder von Hepatiden

 bestimmung der modalitäten der informationsweitergabe in 
haftanstalten, wo keine gesundheitsfachleute tätig sind, wo 
eine behandlung jedoch fortgesetzt werden muss  

Zu berücksichtigende Aspekte:
–  Vgl. Informationsweitergabe – Substitutionsbehandlungen (Seite 25)
–  Bei der Weitergabe von medizinischen Daten per Telefax oder per Post ist 

auf die vertrauliche Behandlung der Daten zu achten

 
während der haft
 eine fachärztliche beratung gewährleisten 

Jeder Arzt verfügt über ein Verzeichnis von Spezialisten, auf das er sich bezie-
hen kann, um:
–  sich telefonisch mit ihnen in Verbindung zu setzen, um eine therapeu tische 

Haltung zu besprechen oder einen Betreuungsplan festzulegen
–  (in- oder ausserhalb der Haftanstalt) eine fachärztliche Untersuchung zu 

beantragen 

 in Zusammenarbeit mit spezialisten des netzwerkes Vorsorge-
untersuchungs-, behandlungs- und betreuungsprotokolle für 
übertragbare Krankheiten darlegen 

Zu berücksichtigende Aspekte:
–  Umsetzung in den besonderen Kontext jeder Haftanstalt der im Rahmen 

dieses Projektes festgehaltenen konkreten Hilfsmittel 
–  Dialog zwischen Behandlungsstellen (Praktika, Besuche, regelmässige 

Begegnungen)

Zum inhaltsverzeichnis

http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05488/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05488/index.html?lang=de
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 gewährleistung der nachsorge während der haft
 förderung der sicherungsaufklärung 

Die Gefangenschaft und die Abgabeform der Medikamente haben einen Ver-
antwortlichkeitsverlust zur Folge, der dem individuellen Lernen der Medika-
menteneinnahme und der Autonomie im Gegensatz stehen. Die Compliance 
kann durch die Sicherungsaufklärung angegangen werden, um die Gefahr 
eines Therapieabbruchs und einer falschen Medikamenteneinnahme bei der 
Freilassung zu vermindern. 
Das ist bei chronischen Krankheiten (Diabetes, Asthma, substitutionsge-
stützte Behandlung) und einigen Infektionskrankheiten (Tuberkulose, Aids 
und Hepatiden) besonders wichtig. 

 
Im hinblick auf die entlassung oder auf die Verlegung  
in eine andere haftanstalt 
 bestimmung einer Vorgehensweise, um therapieabbrüche zu 

vermeiden 

Beispiele für personenorientierte Vorgehensweisen durch Abgabe an den 
Patienten: 
–  Von Untersuchungskopien, einer Aufzählung der Behandlungen, der Ver-

schreibungen, des Impfausweises. Bei Bedenken oder Befürchtung in 
Bezug auf den Datenschutz (gemeinsame Zellen) sind die Kopien in einem 
geschlossenen Umschlag in den persönlichen Sachen aufzubewahren. 

–  Von Medikamenten für eine Dauer, die je nach Problematik und der bei der 
Entlassung organisierten Betreuung festzulegen ist

–  Von Kontaktdaten eines Arztes/Behandlungszentrums ausserhalb der Haft-
anstalt

Beispiele für Vorgehensweisen, die sich durch die Weitergabe notwendiger 
Informationen zur Behandlungsfortsetzung nach der Haftanstalt oder den 
Gesundheitsfachleuten richten:

–  Vorbereitung eines Schreibens oder einer Zusammenfassung der Patien-
tenakte zu Händen des Gesundheitspersonals der Haftanstalt (vgl. 
 Formulare zur medizinischen/krankenpflegerischen Wei-tergabe www.
bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05488/index.html? lang=de) 

–  Vgl. Informationsweitergabe – Substitutionsbehandlungen (Seite 25)

 Planung der betreuungsmodalitäten bei einer abreise ins aus-
land 

Beispiele für Möglichkeiten, die je nach Problematik zu überprüfen sind:
–  Suche nach einer Zusammenarbeit mit Gesundheitsfachleuten/Vereinen/

NGO vor Ort 
–  Medikamentenabgabe für eine zu bestimmende Dauer
–  Je nach Behandlung (oder Behandlungsphase) die Möglichkeiten einer 

Verschiebung der Abreise erörtern 

 
haftanstaltsspezifische Voraussetzung
bei abwesenheit eines in der nähe verfügbaren spezialisten ist 
die telefonische Kontaktaufnahme zu bevorzugen. bei Verstän-
digungsproblemen mit erkrankten insassen ist der rund um die 
uhr verfügbare telefondolmetschdienst (aOZ) unter der num-
mer 0842 442 442 beizuziehen (www.stadt-zuerich.ch/aoz/de/
index/integration/medios.html). 

referenz
unOdC, WhO, unaids, 2008, Le Vih/sida : Prévention, soins, 
traitement et soutien en milieu pénitentiaire, Cadre pour une 
intervention nationale efficace www.unodc.org/documents/ 
hiv-aids/Prison_framework_french.pdf

Zum inhaltsverzeichnis

http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05488/index.html? lang=de
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05488/index.html? lang=de
http://www.stadt-zuerich.ch/aoz/de/index/integration/medios.html
http://www.stadt-zuerich.ch/aoz/de/index/integration/medios.html
http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Prison_Framework_French.pdf
http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Prison_Framework_French.pdf
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2.2 zusAMMenArbeIt zwIschen  
fAchleuten, dIe beAuftrAGt sInd, 
sIch MIt der GesundheItsPfleGe  
der InsAssen zu beschäftIGen 

Adressaten 
Leitungen, gesundheitsfachleute, strafvollzugspersonal, bewäh-
rungshelfer

Präambel
mehrere der folgenden bearbeiteten Punkte ändern sich je nach 
anwesenheit in einer haftanstalt der gesundheitsfachleute wäh-
rend der Woche, der nacht und der urlaubstage.
die verschiedenen aufgaben, die durch das strafvollzugsperso-
nal oder die mitarbeiter des sozialdienstes erfüllt werden, sind 
im rahmen der abklärung ihrer Verantwortung und ihrer ausbil-
dung zu sehen. 

Gesundheitsfachleute: ärzte und Pflegepersonal
 bestimmung der Zuteilung jeweiliger aufgaben zwischen ge -

sundheitsfachleuten  

beispiele für die aufgabenverteilung: 

Pflegepersonal   Prävention 
  begleitung beim rauchstopp
  medikamentenabgabe unter sicht   kontrolle  

(z. b. im fall von tuberkulose oder substitution)

Pflegepersonal  
oder arzt

  ärztliche eintrittsmusterung
  Vorsorgeuntersuchung auf hepatitis C  

und Weitergabe der ergebnisse 
  hiV-test und Weitergabe der ergebnisse 
  abgabe von sauberem material für den Konsum 

von substanzen 
  Weitergabe medizinischer informationen bei der 

abreise

arzt   Verschreibung von substitutionsbehand lungen 
oder anderem

arzt in Zusammen   - 
arbeit mit dem 
Pflegepersonal

  bestimmung von interventions protokollen für 
notfälle 

  bestimmung von abgabeprotokollen für 
verschriebene medikamente

  bestimmung der modalitäten für gemeinsame 
sprechstunden 

 bestimmung der modalitäten der begegnungen zwischen 
gesundheitsfachleuten

beispiele für modalitäten der begegnungen:

Zwecke der  
begegnungen

  allgemeiner dialog zu fragen der öffentlichen 
gesundheit

  im rahmen der Vertraulichkeit gegenseitiger 
informationsaustausch über einzelne  
situationen 

häufigkeit   regelmässig (wöchentlich, oder  
je nach bedürfnis regelmässiger) 

Zum inhaltsverzeichnis
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strafvollzugspersonal
 in der Praxis erfüllt das strafvollzugspersonal manchmal aufga-

ben, die den gesundheitsfachleuten unterstehen.

Beispiele für Aufgaben: 
–  Erste-Hilfe-Handgriffe
–  Medikamentenabgabe
–  Weitergabe an die Insassen von Gesundheitsinformationen 
–  Weitergabe von Informationen in Bezug auf die Zugänglichkeit der Behand-

lungen 
Vgl. Situationen, die durch das Strafvollzugspersonal zu melden sind (Seite 30), 
und Informationsweitergabe – Substitutionsbehandlungen (Seite 25)

 bestimmung der modalitäten der begegnungen mit gesund-
heitsfachleuten 

Beispiele für Zwecke der Begegnungen:
–  Im Rahmen der Vertraulichkeit gegenseitiger Informationsaustausch über 

problematische Situationen und eventuelle Veränderungen 
–  Koordinierung der Arbeitsorganisation
–  Gewährleistung einer Übersicht für manche Situationen 

 bestimmung der modalitäten der informationsweitergabe: Vgl. 
informationsweitergabe – substitutionsbehandlungen (seite 25)

bewährungshelfer
 bestimmung der Zuteilung jeweiliger aufgaben zwischen 

gesundheitsfachleuten und bewährungshelfern

Beispiel für eine Aufgabe: Betreuung bei der Aufnahme und Entlassung von 
Drogenkonsumenten organisieren

 bestimmung der modalitäten der begegnungen mit gesund-
heitsfachleuten

beispiele für modalitäten der begegnungen:

Zwecke   im rahmen der Vertraulichkeit der daten 
gegenseitiger informationsaustausch über 
einzelne situationen 

  Koordinierung der arbeitsorganisation und der 
aufgabenverteilung

häufigkeit   regelmässig (wöchentlich oder monatlich)

 bestimmung der modalitäten der informationsweitergabe: Vgl. 
informationsweitergabe – substitutionsbehandlungen (seite 25)

externe Mitarbeiter der haftanstalt
 teilnahme an thematischen begegnungen

Beispiele für sachdienliche Begegnungen der Gefängnismitarbeiter: 
–  Kantonale HIV-/Aids-Hilfe-Stellen 
–  Symposien zur Weiterbildung/Tagung in Bezug auf Abhängigkeiten
–  Begegnungen hinsichtlich Gesundheitsfragen und Behandlungen für ge -

fähr dete Gruppen (Migranten, ohne Rechtsstellung in der Schweiz) 

 
referenzen 
 médecine, santé et prison, ouvrage collectif sous la dir. bertrand 

d et niveau g, ed médecine et hygiène, genève. www.med-
hyg.ch

 samW, rahmenbedingungen für die medizin im strafvollzug: 
stellungnahme der Zentralen ethikkommission der samW, 
staatliche autorität und medizinisches ethos. schweizerische 
ärztezeitung 2012; 93: 9 www.bullmed.ch/docs/saez/archiv/
de/2012/2012-09/2012-09-101.Pdf 

 www.saez.ch/docs/saez/archiv/de//2012/2012-09/2012-09-101.
Pdf

Zum inhaltsverzeichnis
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2.3 zusAMMenArbeIt zwIschen leItunGen 
und GesundheItsfAchleuten

Adressaten 
Leitungen, gesundheitsfachleute, mitarbeiter des sozial- oder 
bewährungs- und eingliederungsdienstes 

Jede haftanstalt bestimmt die modalitäten der interdisziplinären 
begegnungen unter berücksichtigung:
 der Zwecke der begegnungen
 des ablaufs: häufigkeit, Ort
 der teilnehmer
 der spezifisch durchzunehmenden themen

beispiele

Zwecke der  
begegnungen

  regelmässiger austausch im allgemeinen
  allgemeine oder besondere ereignisse 

(tuberkulose, Windpocken), entsprechender 
ansatz zu epidemio logischen situationen 

  gegenseitiger informationsaustausch über 
einzelne situationen (auf strafrechtlicher oder 
gesundheitlicher ebene) unter einhaltung der 
Vertraulichkeitsvorschriften bezüglich der 
diagnose oder der behandlung 

  entscheidungen in bezug auf die umgebung 
treffen: aus gesundheit lichen gründen kommt 
entweder eine individuelle oder gemeinsame 
Zelle infrage 

  bereitstellung von mitteln, die ent cheidungen 
zugunsten der gesundheitsförderung der 
insassen und des Personals ermöglichen

ablauf:  
häufigkeit, Ort

  Wöchentliche begegnung zwischen Verantwor-
tungsträgern der gesundheitsfachleute und 
Leitungen 

  arbeitsgruppen zu spezifischen themen 

teilnehmer  
(je nach sitzung  
und thema)

  interdisziplinäre Vertretung aller mitwirkenden: 
gesundheitsfachleute, strafvollzugspersonal, 
Werkstatt-Lehrmeister, bewährungshelfer, 
erzieher

  Verbandsvertreter je nach behandelten themen 
miteinschliessen: Kantonale aids-hilfe-stellen, 
Vereine zur schadensminderung; fachstelle für 
tabakprävention (CiPret)

  gelegentlich regelmässige mitar beiter anderer 
haftanstalten, um fragen betreffend Verlegung 
oder abreise der insassen anzugehen

spezifische 
themen

  Übertragbare Krankheiten
  schadensminderung 
  tabakabhängigkeit

 
Anstaltsspezifische besonderheiten
in abwesenheit eines zuständigen gesundheitsdienstes finden 
begegnungen nach einer mit den gesundheitsfachleuten, die 
gelegentlich oder auf anruf zum eingreifen beauftragt sind, fest-
zulegenden häufigkeit statt. 

referenz
unOdC, WhO, unaids, 2008, Le Vih/sida: Prévention, soins, 
traitement et soutien en milieu pénitentiaire, Cadre pour une 
intervention nationale efficace www.unodc.org/documents/hiv-
aids/Prison_framework_french.pdf

Zum inhaltsverzeichnis
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2.4 zuGAnG zu PräVentIonsMAterIAl  
sexuell ÜbertrAGbArer InfeKtIonen 
(stI)

Adressaten 
gesundheitsfachleute, sämtliche gefängnismitarbeiter, Leitungen

Präambel
dieses dokument handelt von der Prävention sexuell übertrag-
barer infektionen. 
in bezug auf das Präventionsmaterial beim Konsum von substan-
zen oder tätowierungen: vgl. schadensminderung (seite 91). 

Material und zugang
 Präventionsmaterial in mehreren sprachen zur Verfügung  

stellen

Material:
–  Informationen über STI 
–  Informationen über präventive Verhaltensweisen (sachgerechter Gebrauch 

von Material)
–  Kondome, Femidome, «dental dams» und Gleitmittel

 den ausschliesslichen Zugang zu Kondomen im rahmen der 
Pflege vermeiden

 mehrere diskrete (geschützt vor den blicken der mitinsassen 
und des Personals), kostenlose Zugänge zum Präventionsmate-
rial, ohne auf dessen antrag zu warten, ermöglichen

Beispiele für Zugangsstellen: Duschen, Toiletten, Wartezimmer, (intime) 
Besucherzimmer, sanitäres Set bei der Aufnahme, Durchsuchungs- oder 
Gepäckrückgaberaum, Gepäck, Geschäft (nicht berechnet), Telefonkabine

 das material für das Personal oder die insassen zugänglich 
machen 

 das Personal und die insassen über die Verfügbarkeit von Kon-
domen informieren 

Für die Informationsvorbereitung in Betracht zu nehmende Aspekte in Zusam-
menarbeit mit der kantonalen Aids-Hilfe-Stelle:
–  Anlässe, gesetzte Ziele, Erfahrungen in anderen Haftanstalten (bezüglich 

Sicherheit, sexueller Beziehungen), Vorteile, Abgabestellen 
–  Die Kondomabgabe ist im Anstaltsreglement festgehalten 
–  Die Information wird auf üblichem und anstaltsspezifischem Weg weiter-

gegeben 

 
Anstaltsspezifische besonderheit
halbgefangenschaft: der Zugang zum material ist auch hier ein-
fach und kostenlos.

netzwerkarbeit
 Zusammenarbeit mit kantonalen Verantwortungsträgern der 

Prävention 

Beispiele für einzuschliessende Partner: Kantonale Aids-Hilfe-Stellen zur 
Erlangung von Material zu günstigen Konditionen 

 
 
referenzen
 betteridge g, dias g, 2007, temps dur: programmes de préven-

tion du Vih et de l’hépatite C pour les détenus au Canada, 
réseau juridique canadien Vih/sida et Pasan www.aidslaw.ca/
fr/themes/prisons.htm 

Zum inhaltsverzeichnis
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 evidence for action technical papers, interventions to address 
hiV in prisons: Prevention of sexual transmission, WhO, 
unOdC, unaids. Jürgens r, 2007 www.unodc.org/docu-
ments/hiv-aids/eVidenCe%20fOr%20aCtiOn%20
2007%20sexual_transmission.pdf 

 unOdC, WhO, unaids, 2008, Le Vih/sida: Prévention, soins, 
traitement et soutien en milieu pénitentiaire, Cadre pour une 
intervention nationale efficace www.unodc.org/documents/
hiv-aids/Prison_framework_french.pdf 

2.5 InforMAtIonsweIterGAbe –  
substItutIonsbehAndlunGen

Adressaten 
gesundheitsfachleute und strafvollzugspersonal, gefängnislei-
tungen

Präambel
in abwesenheit der gesundheitsfachleute und vor allem am 
Wochenende werden manchmal gewisse medikamente (darun-
ter die substitution) durch das strafvollzugspersonal abgegeben. 
dies ist im rahmen der abklärung ihrer Verantwortung sowie 
einer zusätzlichen ausbildung zu sehen. 
diese arbeit legt die umstände dar, die in diesem Zusammen-
hang in betracht zu nehmen sind. es ist notwendig, dass gesund-
heitsfachleute solchen situationen in absprache mit dem straf-
vollzugspersonal vorgreifen, indem vor allem eine telefonkette 
von gesundheitsfachleuten, die 24 stunden am tag zur Verfü-
gung stehen, geplant wird. 
in abwesenheit eines arztes vor Ort kann dieses dokument bei 
einer aufnahme den Krankenpflegeteams auch von nutzen sein. 

beim eintreten
 die Verfügbarkeit der für die behandlungsfortsetzung notwen-

digen informationen überprüfen 

Beispiele für notwendige Informationen:
–  Für die Behandlung: Dosierung, Einnahmezeit, Notwendigkeit der Ein-

nahme unter Sichtkontrolle, Behandlungsdauer, nächster Arzttermin
–  Zeit und Dosierung der letzten Einnahme
–  Name und Telefonnummer des Bezugsarztes

Zum inhaltsverzeichnis
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 fehlenden zur behandlungsfortsetzung notwendigen informa-
tionen vorgreifen 

Beispiele für Vorgehensweisen bei Mangelhaftigkeit notwendiger Informa-
tionen: 
–  Telefonische Kontaktaufnahme mit der Leitung
–  Vorfallsbericht
–  Medizinische Kontaktperson… (Bestimmung einer Kontaktperson, falls 

notwendige Informationen fehlen)

 bei anzeichen einer intoxikation durch (alkohol, medikamente, 
substitutionsmittel) eine angemessene haltung einnehmen

Beispiele für Vorgehensweisen bei Intoxikationsanzeichen:
–  Bei Notfällen: vgl. Situationen, die durch das Strafvollzugspersonal zu mel-

den sind (Seite 30)
–  Medizinische Kontaktperson…(Bestimmung einer oder mehrerer für solche 

Situationen zuständiger Gesundheitsfachpersonen), um die Dosierung der 
Medikamentenabgabe innerhalb von 24–48 Stunden anzupassen. Es han-
delt sich dabei um kurzfristige Vorsichtsmassnahmen, während die lang-
fristige Behandlungsfortsetzung beim folgenden Arzttermin festgelegt 
wird. 

–  Vorfallsbericht
–  Telefonische Kontaktaufnahme mit der Leitung

 bei Opioidmangel-/-entzugserscheinungen eine angemessene 
haltung einnehmen 

Beispiele für Bestandteile, die in einem Protokoll einzuschliessen sind:
–  Aufstellung der Mangelerscheinungen
–  Medizinische Kontaktperson… (Bestimmung einer oder mehrerer für sol-

che Situationen zuständiger Gesundheitsfachpersonen), um die einzuneh-
mende Haltung abzuklären

–  Sofortige Haltung mangels bestehender Möglichkeit, sich mit dem Gesund-
heitspersonal in Verbindung zu setzen

–  Aufstellung der Kriterien zur Krankenhauseinweisung

betreuung während der haft
 die Verfügbarkeit der für die behandlungsfortsetzung notwen-

digen informationen überprüfen 

Beispiele für notwendige Informationen:
–  Häufigkeit der ärztlichen Termine
–  Indikationen der Urinanalysen
–  Kontaktperson für Fragen oder bei Schwierigkeiten in Bezug auf die 

Behandlung

 die notwendigen angaben zur ausschliessung der irrtumsge-
fahr bei der medikamentenabgabe überprüfen 

Beispiele für notwendige Angaben:
– Einnahmezeiten
– Bereitstellung der Medikamente durch qualifizierte Gesundheitsfachleute 

nach einer Vorgehensweise, die es anstrebt jeglichen Irrtum auszuschlies sen
– Verfügung über ein Verhaltensprotokoll bei Intoxikationsanzeichen:  

vgl. Beim Eintreten (Seite 25)

 bei Opioidmangelerscheinungen eine angemessene haltung 
einnehmen: vgl. beim eintreten (seite 25)

Zum inhaltsverzeichnis
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3 notfAllsItuAtIonenIm hinblick auf die entlassung

Beispiele für notwendige Informationen, die weiterzugeben sind:
–  Übliche Dosierung, Zeit der letzten Medikamenteneinnahme, Notwendig-

keit der Einnahme unter Sichtkontrolle, nächster Arzttermin 
–  Name und Telefonnummer des Bezugsarztes 
–  Unterlage zur Informationsweitergabe (vgl. Formulare zur medizinischen/ 

krankenpflegerischen Weitergabe) www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/ 
05484/05488/index.html?lang=fr 

Zum inhaltsverzeichnis
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3.1 sItuAtIonen* , dIe durch  
dAs strAfVollzuGsPersonAl  
zu Melden sInd

Adressaten 
sämtliche gefängnismitarbeiter

Präambel
im allgemeinen sind die verschiedenen aufgaben, die in man-
chen haftanstalten durch die strafvollzugsmitarbeiter erfüllt und 
welche auch in dieser arbeit angeführt werden, im rahmen der 
abklärung ihrer Verantwortung sowie einer zusätzlichen ausbil-
dung zu sehen. 

Ansteckungsgefahr übertragbarer Krankheiten 
Zu beachten sind:
 gemeinsamer gebrauch von material beim Konsum psycho-

aktiver substanzen (nadel, spritze, Löffel, Watte, filter), bei 
tätowierungen (nadeln, tinte) oder bei Piercings (nadel) 

 gemeinsamer gebrauch von Körperpflegemitteln (rasierer, 
Zahnbürste, nagelschere) 

 Kondomriss oder kein Kondomgebrauch beim geschlechtsver-
kehr, Vergewaltigung 

 exposition mit blut, bisswunde
 Verletzung mit blutung
 für diese situationen hat ein einsatzprotokoll für die Woche, 

nacht und urlaubstage zur Verfügung zu stehen 

Beispiele für Bestandteile, die in einem Protokoll, das je nach anwesendem 
Personal angepasst und in Zusammenarbeit mit Gesundheitsfachleuten erar-
beitet wurde, niederzulegen sind:
–  Kontaktdaten eines Arztes/Krankenpflegers, mit dem man sich in Verbin-

dung setzen kann 
–  Kriterien, die die Notwendigkeit, sich mit einem Arzt/Krankenpfleger in 

Verbindung zu setzen, angeben 
–  Indikationen für die zu vornehmenden Erste-Hilfe-Handgriffe: Reinigung 

der Wunden nach einem leicht zugänglichen Protokoll

 
Medikamentöse Überdosierung/Intoxikation
 Zeichen einer medikamentösen intoxikation oder einer Über-

dosierung beschreiben 
 gesammelte und beobachtete informationen der kontaktierten 

gesundheitsfachperson klar und deutlich mitteilen 

Beispiele für Zielsetzungen der Ausbildung des Strafvollzugspersonals: 
–  Feststellung von Zeichen einer Opioidintoxikation (Pupillenverengung, tiefe 

Sedierung, Verlangsamung der Sprache, Schnarchen, oberflächliche 
Atmung oder Atemdepression, Atemstillstand, blaue Verfärbung der Lippen 
oder der Haut oder Zyanose, Speichel am Mundwinkel, Unbewusstsein, 
Blutdrucksenkung, Körpertemperatursenkung)

–  Erste-Hilfe-Handgriffe vornehmen (Beatmung, stabile Seitenlage)
–  Informationen der kontaktierten Gesundheitsfachperson klar und deutlich 

mitteilen

 Verfügbarkeit eines einsatzprotokolls für die Woche, nacht und 
urlaubstage

Beispiele für Bestandteile, die in einem Protokoll, das sich je nach anwesen-
dem Personal unterscheidet und in Zusammenarbeit mit Gesundheitsfachleu-
ten erarbeitet wurde, niederzulegen sind:

* es werden ausschliesslich situationen im Zusammenhang mit dem thema und der 
 Zielsetzung des big-Projektes beschrieben. eine ähnliche ausführung kann anderen 
sachlagen zugutekommen.

Zum inhaltsverzeichnis



3332

n
O

tf
a

LL
s

it
u

a
ti

O
n

e
n

–  Kontaktdaten eines Arztes/Krankenpflegers, mit dem man sich in Verbin-
dung setzen kann 

–  Kriterien, die die Notwendigkeit, sich mit einem Arzt/Krankenpfleger in  
Verbindung zu setzen, angeben 

–  Indikationen für die vorzunehmenden Erste-Hilfe-Handgriffe: Wiederbele-
bung; Sicherheitsvorkehrungen für das Umfeld 

Verdacht auf übertragbare Krankheiten 
 in anwesenheit eindeutiger klinischer anzeichen werden man-

che übertragbare Krankheiten vermutet. in diesem fall ist eine 
ärztliche Konsultation erforderlich und die situation sollte 
gemeldet werden. 

Beispiele für Umstände, die in diesem Zusammenhang in Betracht zu ziehen 
sind:
–  Bei herkömmlichen Krankheiten sind Kriterien sowie der Geschwindigkeits-

grad zur Meldung einer bestimmten Situation anzugeben 
–  In Abwesenheit einer vorgesehenen ärztlichen Konsultation ist die betrof-

fene Person davon zu überzeugen, nach Betreuung zu fragen 
–  Mit Einwilligung der betroffenen Person die Situation selber den Gesund-

heitsfachleuten melden 

Tuberkulose
 erkennung der anzeichen einer aktiven tuberkulose 
 gesammelte und beobachtete informationen den kontaktierten 

gesundheitsfachleuten klar und deutlich mitteilen 

Beispiele für Zielsetzungen der Ausbildung des Strafvollzugspersonals: 
–  Erkennung von Anzeichen, die mit deren einer Tuberkulose übereinstimmen 

(Husten, Blutauswurf beim Husten, Fieber, Gewichtsverlust) 
–  Die Informationen den kontaktierten Gesundheitsfachleuten klar und deut-

lich mitteilen

laufende behandlungen
 erkennung emotionaler Zustände oder Verhaltensänderungen, 

die eine ärztliche beratung erfordern
 gesammelte und beobachtete informationen den kontaktierten 

gesundheitsfachleuten klar und deutlich mitteilen 

Beispiele für Behandlungen, die Gegenstand einer Meldung und in diesem 
Sinne einer Ausbildung sein können:
–  Abänderungen der Substitutionsbehandlung: Eine Reduktion der Dosierung 

kann emotionale Veränderungen oder Verhaltensänderungen zur Folge haben
–  Manche Behandlungen rufen Nebenwirkungen hervor: Hepatitis C (depres-

siver Zustand, Fieber)

 
haftanstaltsspezifische Voraussetzung
in abwesenheit von gesundheitsfachleuten vor Ort ist das Vor-
handensein von angebrachten einsatzprotokollen und eine aus-
bildung in bezug auf deren anwendung desto unerlässlicher.

referenzen
 Prevention and Control of tuberculosis in correctional and 

detention facilities: recommendations from CdC, mmWr, 
2006, 55: rr-9 www.cdc.gov/mmwr/Pdf/rr/rr5509.pdf 

 WhO/iCrC, 2000, tuberculosis control in prisons, a manual for 
programme managers. download www.who.int/docstore/gtb/
publications/prisonsntP

 department of health 2006, Clinical management of drug 
dependence in the adult Prison setting including Psychosocial 
treatment as a Core Part www.dh.gov.uk/en/Publicationsand 
statistics/Publications/PublicationsPolicyandguidance/
dh_063064

Zum inhaltsverzeichnis
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3.2 tuberKulose (tb)

 
Adressaten 
gesundheitsfachleute
für das strafvollzugspersonal: vgl. situationen, die durch das 
strafvollzugspersonal zu melden sind (seite 30) 

früherkennung und diagnose
 eine routinevorsorgeuntersuchung auf eine Lungentuberku

lose durchführen bei:

–  Jeder neu inhaftierten Person
–  Während des Vollzugs bei:

–  Symptomen, die auf eine Tuberkulose hinweisen
–  Verlängerter Inhaftierung: regelmässig einmal im Jahr

 der früherkennung der aktiven Lungentuberkulose Vorrang ein-
räumen, indem symptomatische Personen oder Personen mit 
einem tuberkuloserisiko mittels eines fragebogens ausgewählt 
werden 

Nachzuforschende Aspekte: 
–  Tuberkulose in der Vorgeschichte oder Behandlung 
–  Symptome: Husten > 3 Wochen, Bluthusten, Schmerzen im Brustbereich; 

allgemeine Symptome (Fieber, nächtliches Schwitzen, Appetitverlust, 
Gewichtsverlust, Müdigkeit)

–  Risikofaktoren für eine Tuberkulose: Herkunft aus Ländern mit hoher Präva-
lenz, Tuberkulose in der eigenen Vorgeschichte, TB in der familiären Vorge-
schichte, HIV-Seropositivität, Konsum von illegalen Substanzen, obdach-
lose Person, Alkoholabhängigkeit 

Beispiel für Fragebogen: BAG, grenzsanitarische Kontrollmassnahmen, über-
setzt in 30 Sprachen 

 die Vorgehensweise bei Verdacht auf eine aktive Lungentuber-
kulose bestimmen

In die Vorgehensweise einzuschliessende Aspekte:
–  Zusätzliche Untersuchungen: Thorax-Röntgenaufnahme (am selben Tag 

auslegbar). Bei Verdacht: Untersuchung der Schleimauswürfe zur Erhebung 
von KB

–  Schutz des Umfelds: Isolierung verdächtiger Personen in Einzelräume, 
FFP2-Maske für Besucher und während der Verlegung des Patienten

–  Indikation für eine Krankenhauseinweisung

 Widersprüchen gegen die Vorsorgeuntersuchung durch den 
fragebogen vorgreifen 

Zu berücksichtigende Aspekte:
–  Je nach klinischem Verdacht (Aussehen des Patienten) Annehmen einer 

gemeinsamen Haltung im Team, das für die Vorsorgeuntersuchung zustän-
dig ist         

–  Erkennung der Verweigerungsgründe
–  Bei ausbleibender Vorsorgeuntersuchung Weitergabe einer sachgerechten 

Information bezüglich individueller und allgemeiner Gefahren 
–  Bei einer Symptomatik unter Umständen Isolierung 
–  Unter Umständen sofortige Röntgenaufnahme 

 sämtliche mitwirkende im strafvollzug bei der frühzeitigen 
feststellung der aktiven Lungentuberkulose einschliessen 

Fachleute, deren Aufmerksamkeit auf Anzeichen für eine frühzeitige Feststel-
lung der Tuberkulose zu lenken ist: 
–  Gesundheitsfachleute, Strafvollzugspersonal: Vgl. Situationen, die durch 

das Strafvollzugspersonal zu melden sind (Seite 30)

 durchführung einer klinischen untersuchung 

Zum inhaltsverzeichnis



3736

n
O

tf
a

LL
s

it
u

a
ti

O
n

e
n

 diagnosemodalitäten und Zugang zu tests anbieten

–  Bezeichnung des für die Röntgenaufnahme und deren Auslegung zuständi-
gen Arztes 

–  Bezeichnung des für die Probeentnahme der (spontanen oder auch induzier-
ten) Schleimauswürfe zuständigen Pflegers/Arztes 

–  Bestimmung des Labors, wo Untersuchungen durchgeführt werden
–  Zugang zu fachärztlichen Sprechstunden erleichtern: Pneumologie, Tuber-

kulosefachstelle

 das ergebnis und die entsprechende beratung dem Patienten 
vermitteln

 untersuchungen ergänzen

Beispiel für eine zusätzliche Untersuchung: HIV-Test

 ein Protokoll über zusätzliche Vorgehensweisen verfassen, die 
bei Verdacht auf eine aktive Lungentuberkulose und bestätigte  
diagnose durchzuführen sind

Vorgehensweisen bei Verdacht
–  Dem betroffenen Personal deutliche Hinweise auf den Schutz des Umfelds 

erteilen:
–  Isolierungszelle oder sogar sofortige Verlegung in ein Krankenhaus 
–  Die möglicherweise erkrankte Person hat ausserhalb der Isolierung eine 

Atemschutzmaske (FFP2) zu tragen 
–  Das Personal, das mit der Person in Kontakt kommt, hat eine Atemschutz-

maske (FFP2) zu tragen 
–  Belüftung (Qualität, technische Erklärungen: vgl. Referenz Jost 2010)

Vorgehensweisen bei bestätigter Diagnose
–  Krankenhauseinweisung des Patienten 
–  Situation der Leitung und dem Personal melden
–  Mitarbeitern und Gefangenen Informationen weitergeben

–  Kantonsarzt informieren (Meldepflicht)
–  Umgebungsuntersuchung durchführen (nach Beschluss des Kantonsarztes 

und der Lungenliga)

behandlung und betreuung
 nach den untersuchungsergebnissen indikationsstellung und 

behandlung der aktiven Tuberkulose entsprechend geltenden 
medizinischen empfehlungen 

Behandlungsplan:
–  Wahl des Behandlungsplans und Verlauf in Zusammenarbeit mit Fachstel-

len Tuberkulose 
–  Handbuch Tuberkulose Lungenliga Schweiz 2011

www.tbinfo.ch/uploads/media/Handbuch_Tuberkulose_2012_de.pdf 

 Komorbiditäten behandeln

Beispiele für Komorbiditäten: HIV-Infektion, Abhängigkeiten, psychische  
Störungen

 Patienten über die notwendigkeit und die bedeutung der 
behandlung informieren 

 behandlungsverweigerungen vorgreifen (vgl. massnahmen bei 
therapieverweigerung des Patienten bzw. abbruch der dOt 
durch den Patienten, Lungenliga schweiz www.tbinfo.ch/
uploads/media/mesures_lors_de_refus_de_traitement_01.doc) 

 die frage der Compliance für die behandlung in betracht ziehen 

Dabei sind zwei Situationen zu unterscheiden:
–  Während der Haft: Jede Medikamentendosis wird unter direkter Sichtkont-

rolle eines Dritten verabreicht (DOT).
–  Im Hinblick auf die Entlassung: Die Fortsetzung der DOT planen (z. B. zusam-

men mit einem täglich verabreichten Substitutionsmittel, vorherige Kon-
taktaufnahme mit einem Arzt und der kantonalen Lungenliga) 

Zum inhaltsverzeichnis
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 bei einer aktiven Lungentuberkulose ist eine umgebungsunter-
suchung durchzuführen

In Betracht zu nehmende Aspekte:
–  In Zusammenarbeit mit dem Patienten und dem Strafvollzugspersonal ist 

eine Liste der von der Untersuchung betroffenen Personen aufzustellen 
–  Personen, die von der Untersuchung betroffen sind: Enger Kontakt (gemein-

same Räumlichkeiten) während mehrerer Stunden: Mitinsassen, die die-
selbe Zelle teilen, soziale oder berufliche Tätigkeiten, das Personal, Besu-
cher; Personen mit einer nachgewiesenen HIV-Seropositivität

–  Mittel: Tuberkulintest; falls positiv: Bestätigung durch IGRA (Interferon-
gamma release assay) oder, aus praktischen und medizinischen Gründen, 
unmittelbarer IGRA (vgl. Handbuch Lungenliga Schweiz www.tbinfo.ch/
uploads/media/Handbuch_Tuberkulose_2012_de.pdf) 

 Je nach testergebnissen der umgebungskontrolle indikation 
stellen und die latente Tuberkulose entsprechend geltenden 
empfehlungen behandeln

Die Behandlung ist indiziert in Anwesenheit von Risikofaktoren für eine Ent-
wicklung zur aktiven Tuberkulose: Seropositivität beim HIV, kürzliche Infek-
tion, spontan ausgeheilte Tuberkulose mit fibrotischen Residuen, die auf der 
Thorax-Röntgenaufnahme sichtbar sind. 
–  Schema: Handbuch Tuberkulose (Lungenliga Schweiz 2011 www.tbinfo.ch/ 

uploads/media/Handbuch_Tuberkulose_2012_de.pdf)

Information und Aufklärung
 den Patienten über seine erkrankung und seine behandlung 

informieren/aufklären (mehrsprachige dokumente verfasst von 
der Lungenliga schweiz www.lungenliga.ch/nc/de/broschueren/ 
broschueren-und-downloads/cat/tuberkulose.html) 

 bei einer diagnose der aktiven tuberkulose sind den insassen 
und dem Personal informationen zur tuberkulose bereitzustellen 

Beispiele für Informationen:
–  Schutzmassnahmen für das Umfeld 
–  Anzeichen der Erkrankung und deren Prävention in mehreren Sprachen ver-

fügbar auf der Internetseite der Lungenliga Schweiz www.lungenliga.ch/
nc/de/broschueren/broschueren-und-downloads/cat/tuberkulose.html

Meldepflicht, Kohorten, epidemiologische Verlaufs- 
untersuchungen 
 formulare zuhanden der kantonalen gesundheitsbehörden 

ausfüllen; bag-homepage www.bag.admin.ch/k_m_melde-
system/00733/00814/index.html?lang=de 

 in der dienststelle eine jährliche bilanz der anzahl Personen 
erstellen, die mit einer behandlung einer aktiven tuberkulose 
begonnen haben 

 Über eine datenerfassung der umgebungsuntersuchung ver-
fügen

 eine bilanz der während der umgebungsuntersuchungen 
ge sam melten daten erstellen

besonderheiten je nach Anstalt oder sozialem  
und rechtlichem status der Person
 die haftdauer ist bei der bestimmung der Zielsetzungen für die 

eindämmung der tuberkulose zu berücksichtigen 

Prioritäre Zielsetzungen: 
–  Haftanstalten für kurzfristige Aufenthalte oder Untersuchungshaft: Fest-

stellung der aktiven Lungentuberkulose und Behandlung der erkrankten 
Personen 

–  Haftanstalten für langfristige Aufenthalte oder Strafvollzug: Ebenso wie 
oben stehend und: Behandlung der latenten Lungentuberkulose derjenigen, 
die sich kürzlich infiziert haben, HIV-Seropositivität, spontan ausgeheilte 
Tuberkulose mit fibrotischen Residuen.
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In Bezug auf die Rechtsstellung sind heutzutage mehrere Situationen gleich-
zeitig vorhanden:
–  Ausländischer Staatsangehöriger, dem die eingereichte Asyl Bewerbung 

abgelehnt wurde: Das Ausschaffungsverfahren wird, sofern das Bundes-
amt für Migration darüber informiert wurde (vgl. Handbuch Tuberkulose, 
Lungenliga Schweiz 2011), bis zu Behandlungsende der Tuberkuloseerkran-
kung eingestellt (was bei einer latenten Tuberkulose nicht der Fall ist www.
tbinfo.ch/uploads/media/Handbuch_Tuberkulose_2012_de.pdf)

–  Ausländischer Staatsangehöriger, der in ein europäisches Land abgescho-
ben wird: Die Behandlung wird im Aufnahmeland fortgesetzt 

–  Illegaler Staatsangehöriger, der abgeschoben wird: Die Ausschaffung wird 
nicht aufgeschoben im Gegensatz zu den Empfehlungen der internationalen 
Vereinigung zur Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenerkrankungen, die 
einen Behandlungsabschluss vor der Ausschaffung empfehlen 

 Vorgriff auf eine unerwartete entlassung oder Verlegung

In Betracht zu nehmende Aspekte:
–  Bereits bei Behandlungsbeginn sind dem Patienten Informationen, die sich 

auf ihn beziehen, sowie Medikamente für eine Dauer von zehn Tagen (oder 
länger, falls eine Ausreise ins Ausland in Erwägung zu ziehen ist und je nach 
Behandlungsphase) zu übermitteln 

–  Für die Betreuung bei der Entlassung sind die zuständigen Fachstellen zu 
kontaktieren (zuständiger Arzt, kantonale Liga, Kantonsarzt) 

–  Verlegungen sind während der ersten Behandlungsphase zu vermeiden
–  Vgl. auch Behandlungskontinuität und Netzwerkarbeit (Seite 12) 

netzwerkarbeit
 Vernetztes arbeiten mit zuständigen mitwirkenden: vgl.  

behandlungskontinuität und netzwerkarbeit (seite 12)

netzwerkmitglieder

gesundheits-
fachleute der  
haftanstalt

  Zuständiger arzt; Pflegepersonal

externe gesund-
heitsfachleute

  Pneumologe
  Kantonale fachstelle tuberkulose
  für die nachsorge bei der entlassung zustän-

diger arzt
  Krankenhausarzt (je nach behandlungsstadium)
  infektiologe 
  Kantonsarzt

sozialarbeitende   tuberkulosefachstelle oder kantonale Lungen-
liga (je nach Kanton) 

referenzen
 unOdC, WhO, unaids, 2008, Le Vih/sida: Prévention, soins, 

traitement et soutien en milieu pénitentiaire, Cadre pour une 
intervention nationale efficace www.unodc.org/documents/
hiv-aids/Prison_framework_french.pdf 

 Prevention and Control of tuberculosis in correctional and 
detention facilities: recommendations from CdC, mmWr, 
2006, 55: rr-9 www.cdc.gov/mmwr/Pdf/rr/rr5509.pdf 

 usaid, tb/Cta, iCrC, 2009, guidelines for control of tuberculo-
sis in prison

 WhO/iCrC 2000, tuberculosis control in prisons, a manual  
for programme managers. download unter www.who.int/
docstore/gtb/publications/prisonsntP

 Lungenliga schweiz 2011, handbuch tuberkulose www.tbinfo.
ch/de/publikationen/handbuch-tuberkulose.html  
Pdf aktualisierte Version, april 2012 www.tbinfo.ch/uploads/
media/handbuch_tuberkulose_2012_de.pdf 
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3.3 ProtoKoll IM fAll eIner 
oPIoIdIntoxIKAtIon/-ÜberdosIerunG 

Adressaten 
gesundheitsfachleute
für das strafvollzugspersonal: vgl. situationen, die durch das 
strafvollzugspersonal zu melden sind (seite 30) 

Prävention
 Personen erkennen, die der gefahr einer Opioidintoxikation/ 

-überdosierung ausgesetzt sind

Beispiele für Personen, die der Gefahr einer Opioidintoxikation/-überdosie-
rung während der Haft ausgesetzt sind: Nachfrage nach Material für den Kon-
sum von Opioiden; fehlende Substitutionsbehandlung; Abbau oder Abbruch 
einer laufenden Substitutionsbehandlung; Intoxikation oder Überdosierung in 
der Vorgeschichte; Polykonsum

 Personen einschätzen, die der gefahr einer Wiederaufnahme 
des Opioidkonsums bei der entlassung ausgesetzt sind 

Beispiele für Kennzeichen, die auf ein Wiederaufnahmerisiko hinweisen: 
Substanzgebrauch vor der Inhaftierung; Abbau der Dosierung der Substituti-
onsbehandlung; fehlende Substitutionsbehandlung oder Betreuung; mehr-
fache Entzüge oder Rückfälle; soziale Isolierung; mehrfache Inhaftierungen; 
psychische Komorbiditäten

 bei einer Opioidabhängigkeit ist eine substitutionsgestützte 
behandlung anzubieten

Vgl. Substitutionsgestützte Behandlungen (Seite 62)
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diagnose und behandlung einer opioidüberdosierung
 in absprache mit einem notarzt ein einsatzprotokoll im fall 

einer Opioidüberdosierung verfassen

Bei der Verfassung des Protokolls zu berücksichtigende und einzuschlies-
sende Aspekte:
Achtung! Folgende Aufstellung ist nicht ausführlich!
–  Zuhanden des Strafvollzugspersonals: vgl. Situationen, die durch das Straf-

vollzugspersonal zu melden sind (Seite 30)
–  Zuhanden der Gesundheitsfachleute: 

–  Oxygenation
–  Legen eines peripheren Venenzugangs
–  Konsumweise und Dosierung von Naltrexon
–  Rufnummer der Ambulanz und des Krankenhauses, wo die Person verlegt 

wird (Informationsweitergabe in Bezug auf laufende Behandlungen)

referenzen
 WhO 2010, Prevention of acute drug-related mortality in prison 

populations during the immediate post-release period www.
euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/114914/e93993.pdf

 department of health 2006, Clinical management of drug 
dependence in the adult Prison setting including Psychosocial 
treatment as a Core Part www.dh.gov.uk/en/Publicationsand 
statistics/Publications/PublicationsPolicyandguidance/
dh_063064

4 MedIzInIsche stAndArds

die mintgrün geschriebenen textpassagen beziehen sich auf hIV.
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4.1 sexuell ÜbertrAGbAre InfeKtIonen 
(stI)

Adressaten 
gesundheitsfachleute

Präambel
in diesem Kapitel wird folgendes in betracht genommen: Chla-
mydia trachomatis- und neisseria gonorrhoeae-infektionen; her-
pes; syphilis; hepatitis b; hiV-infektion. die hepatitis a wird hier 
ebenfalls aufgrund des fäkal-oralen infektionswegs angegangen.
die hepatitis C, die bei einer Verletzung ausnahmsweise auf 
sexuellem infektionsweg übertragen wird, wird im abschnitt 
hepatitis C (seite 55) in betracht gezogen. 

Prävention
 den insassen und dem Personal sind notwendige informatio-

nen zur Übertragungsprävention von sti/hiV in mehreren spra-
chen zur Verfügung zu stellen  
internetseiten mit entsprechenden informationen www.miges  
plus.ch 
schweizerisches ausbildungszentrum für das strafvollzugsper-
sonal saZ www.prison.ch/de/gesundheit-dp3.html

Zu berücksichtigende Aspekte:
–  Auf den vertraulichen Zugang zu Broschüren über STI und HIV/Aids (je nach 

Infektionsweg: Schadensminderung beim Konsum von Substanzen oder 
Sexualkontakt) achten

–  Zusammenarbeit mit mitwirkenden Verbandsmitgliedern von draussen für 
die Informationsweitergabe 

–  Überlegung zur Teilnahme der Insassen an Informationsweitergabe-/Auf-
klärungsarbeiten zur Gesundheit 

–  Moderation von thematischen Tagen (z. B. 1. Dezember, Welt-Aids-Tag) 

 in absprache und Zusammenarbeit mit der gefängnisleitung 
bereit zu Präventionsmaterial bereitstellen: 
–  geschlechtsverkehr: vgl. Zugang zu Präventionsmaterial  

sexuell übertragbarer infektionen (seite 22)
–  Konsum von substanzen und tätowierungen: vgl. schadens-

minderung (seite 91)

erkennung und diagnose 
 der Zugang zur freiwilligen Vorsorgeuntersuchung von sti 

er leichtern:

–  Für jeden erkrankten Insassen, der eine solche Untersuchung beantragt 
–  Gemäss gesammelter Daten bei der ärztlichen Eintrittsmusterung und wäh-

rend der Haft (vgl. folgende Aufstellung)
–  Anamnese des Risikoverhaltens, allenfalls unter Beizug des Fragebogens 

http://check-your-lovelife.ch
–  Durchführung einer klinischen Untersuchung

 in folgenden fällen ist eine Vorsorgeuntersuchung zu empfeh len: 

–  Vorhandensein klinischer Symptome, die einer STI entsprechen 
–  Schwangerschaft
–  HCV(Hepatitis-C-Virus)-, HIV- oder Tuberkuloseinfektion
–  HBsAG-positiver Sexualpartner 
–  Migration aus einer endemischen Gegend
–  Nachfrage nach Verhütungsmitteln
–  Psychosoziale Prekarität
–  Risikoverhalten drei Monate vor einer neuen Inhaftierung oder danach: 

–  (aktueller oder früherer) Konsum von Substanzen
– Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), ohne Schutzmittel
– Sexarbeiter/-innen und Kunden ohne Schutzmittel 
– Mehrere Sexualpartner
– Nicht einvernehmlicher Geschlechtsverkehr
– Vorherige Inhaftierung

Zum inhaltsverzeichnis
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– Tätowierung durch gemeinsam benutzte Instrumente
– Exposition mit Blut, Bisswunde 

 die Zugangsmöglichkeit zu untersuchungen und diagnosestel-
len überprüfen 

Mögliche Zusammenarbeiten entwickeln:
–  Bestimmung des Labors, das die Untersuchungen durchführt 
–  Zugang zu fachärztlichen Sprechstunden erleichtern: Gynäkologie, Fami-

lienplanung; Infektiologie; Dermatologie

Beispiele für Untersuchungen, die je nach Anamnese und klinischem Befund 
durchzuführen sind (unvollständige Aufzählung):
–  Chlamydia, Gonorrhöe: PCR im Urin oder im Vaginalabstrich
–  Syphilis: Elisa oder VDRL
–  Hepatitis B: Suchtest für impfinduzierte Immunität (HBs-Antikörper) oder 

Hepatitis B (HBc-Antikörper) oder Virus-Replikation (HBe und HBs-Antigen)
–  Hepatitis A: HAV-IgM-Antikörper (akute Infektion) und IgG (frühere Infek-

tion, Immunität) 
–  Wenn bloss ein HIV-Test in Betracht genommen wird, ist ein HIV-Combo- 

Schnelltest zu verwenden 
–  Siehe Empfehlungen zur frühzeitigen Behandlung von sexuell übertragba-

ren Infektionen (STI) durch erstbehandelnde Ärztinnen und Ärzte: Klinisches 
Vorgehen bei Beschwerden im Genitalbereich www.bag.admin.ch/the-
men/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=de&sort=dd&superfl
ex=0_1&filter_dms_thema=2&filter_dms_fix=15&filter_dms_jahre= 

 das ergebnis und die entsprechende beratung sind dem Patien-
ten zu vermitteln  

Auf den Test folgende Beratung entsprechend den Empfehlungen des BAG 
(vgl. Referenzen) 

behandlung und betreuung
 bei positivem befund sind sti entsprechend geltenden medi-

zinischen empfehlungen zu behandeln

–  Siehe Empfehlungen zur frühzeitigen Behandlung von sexuell übertragba-
ren Infektionen (STI) durch erstbehandelnde Ärztinnen und Ärzte: Klinisches 
Vorgehen bei Beschwerden im Genitalbereich www.bag.admin.ch/the-
men/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=de&sort=dd&superfl
ex=0_1&filter_dms_thema=2&filter_dms_fix=15&filter_dms_jahre=

–  Bei einer HIV-Infektion: 
–  Indikation für die Behandlung besprechen
–  Bestimmung des Behandlungs- und Betreuungsplans in Zusammenarbeit 

mit einem Infektiologen 
–  Behandlungszugang nach der Inhaftierung gewährleisten

 bei mangelndem impfschutz für hepatitis b die impfung anbie-
ten und durchführen, vgl. impfungen (seite 104)

 die angebrachten impfungen für hiV-positive Personen vor-
nehmen, vgl. impfungen (seite 97)

 Komorbiditäten behandeln

Beispiele für Komorbiditäten: Tuberkulose, Abhängigkeiten, psychische Stö-
rungen

 die informierte einwilligung der Person in ihre behandlungen 
oder impfungen einholen 

 die frage der Compliance für die behandlung in betracht ziehen 
 den Zugang zu schutzmitteln gegen eine re-, Ko- oder super-

infektion gewährleisten 

Zum inhaltsverzeichnis
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Mittel: 
–  Präventionsmaterial für den Geschlechtsverkehr oder den Konsum von 

Substanzen
–  Im Fall von Hepatitis A: Netzwerkarbeit für ein erweitertes Test- und Impf-

programm in der Institution
–  Impfungen (Hepatitis A und B) 

 den Zugang zu sozialen oder beruflichen tätigkeiten unabhän-
gig vom hiV-status aufrechterhalten 

Beispiele für Tätigkeiten:
–  Küchenarbeit
–  Sportliche Tätigkeiten

exposition mit blut (ebf)
bemerkung: diese beiden Punkte sind nach rücksprache mit 
dem für das Personal zuständigen gesundheitsdienst, falls die-
ser vorhanden ist, zu betrachten.

 Verfügung über ein jährlich aktualisiertes Protokoll im fall einer 
exposition mit blut (ebf) für die insassen und für das Personal

In ein Protokoll einzuschliessende Umstände:
–  Sofortige lokale Behandlung
–  Einschätzung der Exposition und des Indexpatienten für die Indikationsstel-

lung der Postexpositions-Prophylaxe (PEP) 
–  Serologien 
–  Zugang zu PEP-Verschreibung 
–  Unfallerklärung
–  Wenn nötig ist die Haltung in Abhängigkeit vom Arbeitgeber anzugeben (sollte 

sich Letzterer von den Pflegern und dem Strafvollzugspersonal unterscheiden)

SuvaPro Protokoll (S. 28), Verhütung blutübertragbarer Infektionen. Empfeh-
lungen für Berufsgruppen ausserhalb des Gesundheitswesens www.sohf.ch/
Themes/Nettoyages/2869_31_D.pdf 

 die PeP ist im fall einer exposition mit blut (ebf) einfach zu -
gänglich zu machen

Schritte, die den Zugang vereinfachen:
–  Information über das Vorhandensein einer PEP
–  Vorgehensweise bei EBF (Empfehlungen BAG + SUVA, siehe Referenzen)
–  Vorhandensein der Behandlung vor Ort oder Zugang innerhalb von wenigen 

Stunden 
–  Indikationsprotokoll (BAG-Empfehlungen)
–  Telefonisch erreichbare Kontaktperson im Zweifel an der Indikation

bei den insassen kann eine weitere situation der exposition mit 
blut bei einvernehmlichem oder nicht einvernehmlichem unge-
schütztem geschlechtsverkehr entstehen.
 
Information und Aufklärung
 informationsweitergabe und umsetzung der sicherungs auf-

klärung

Beispiele für Inhalt:
–  Einschätzung der Gefahr, selber durch eine STI infiziert zu sein 
–  Prävention der STI
–  Lernen von Handgriffen für einen risikoarmen Konsum von psychoaktiven 

Substanzen
–  Schutz des Umfelds bei Hautwunden oder Blutungen
–  Schutz der Umgebung beim Konsum von Substanzen 
–  Für die Personen in der Umgebung: Vorsichtsmassnahmen, Indikation für 

eine Vorsorgeuntersuchung, Impfung oder Behandlung der Personen, die mit 
dem Patienten ausserhalb der Haftanstalt zusammen leben

–  Zusammenleben mit einer Hepatitis-infizierten Person
–  Zusammenleben mit einer HIV-infizierten Person

Zum inhaltsverzeichnis
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Meldepflicht
 formulare zuhanden der kantonalen gesundheitsbehörden 

ausfüllen, siehe bag-Website www.bag.admin.ch/k_m_ 
melde system/00733/00814/index.html?lang=de

besonderheiten je nach Anstalt oder sozialem und rechtli-
chem status der Person
 die haftdauer ist bei der erwägung der behandlungsmöglich-

keiten zu berücksichtigen. die Vorsorgeuntersuchung kann 
durchgeführt werden, wenn die haftdauer oder die bei der ent-
lassung geplante betreuung die Weitergabe der ergebnisse an 
den Patienten ermöglicht. 

 rechtliche massnahmen, die bei der entlassung erfolgen, sind 
bei der erwägung der behandlungsmöglichkeiten in der 
schweiz oder im ausland zu berücksichtigen. für die behand-
lung oder die betreuung der Personen ohne rechtsstellung in 
der schweiz ist ein ansatz in absprache mit fachleuten des 
externen netzwerks unerlässlich. 

netzwerkarbeit
 Vernetztes arbeiten, vgl. behandlungskontinuität (seite 12)

netzwerkmitglieder

gesundheits-
fachleute der  
haftanstalt

für die gesundheit der insassen zuständiger arzt; 
Pflegepersonal; Psychiater, Psychologe

externe gesund-
heitsfachleute

infektiologe; dermatologe; gynäkologe; suchtme-
dizinischer spezialist; für die betreuung bei der 
entlassung zuständige fachstelle oder zuständi-
ger arzt; für das Personal zuständiger gesund-
heitsdienst; anonyme teststellen 

es ist im auge zu behalten, dass ein Patient sich 
im rahmen eines forschungsprotokolls bereits in 
einer behandlung befinden kann

externe  
begleitung

Kantonale aids-hilfe-stellen, humanitäre 
Organisationen

sozialarbeitende kantonsspezifisch

referenzen
 bulletin bag 31/07, Juli 2007, Vorgehen nach exposition gegen-

über blut oder anderen biologischen flüssigkeiten (ebf) von 
Personal im gesundheitswesen – aktualisierte empfehlungen 
2007 www.bag.admin.ch/dokumentation/publikationen/01435/ 
11505/index.html?lang=de

 Verhütung blutübertragener infektionen. empfehlungen für 
berufsgruppen ausserhalb des gesundheitswesens: Polizei, 
grenzbeamte, Personal in strafanstalten, Personal in unter-
halts-, reinigungs- und entsorgungsdiensten und andere. suva-
Pro, 2007 www.sohf.ch/themes/nettoyages/2869_31_d.pdf

 unOdC, WhO, unaids, 2008, Le Vih/sida: Prévention, soins, 
traitement et soutien en milieu pénitentiaire, Cadre pour une 
intervention nationale efficace www.unodc.org/documents/
hiv-aids/Prison_framework_french.pdf 

 evidence for action technical papers, interventions to address 
hiV in prisons: Prevention of sexual transmission, WhO, 
unOdC, unaids. Jürgens r, 2007 www.unodc.org/docu 
ments/hiv-aids/eVidenCe%20fOr%20aCtiOn%202007% 
20sexual_transmission.pdf 

 bulletin bag 21, mai 2007, s. 371-3, hiV-test und beratung auf 
initiative des arztes, der ärztin www.bag.admin.ch/dokumen-
tation/publikationen/01435/11505/index.html?lang=de

 bag, mai 2007, empfehlungen des bag über die freiwillige 
beratung und testung (VCt), Version vom 18.5.2011 www.bag.
admin.ch/hiv_aids/12472/12474/index.html?lang=de

 empfehlungen des bag zum hiV-Combo-schnelltest (ag/ab), 
2009.

Zum inhaltsverzeichnis
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 stöver h, Weilandt C, Zurhold h, hartwig C, thane K, 2008, final 
report on Prevention, treatment, and harm reduction services 
in Prison, on reintegration services on release from Prison and 
methods to monitor/analyse drug use among Prisoners http://
ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/drug/documents/ 
drug_frep1.pdf

 empfehlungen zur frühzeitigen behandlung von sexuell über-
tragbaren infektionen (sti) durch erstbehandelnde ärztinnen 
und ärzte: Klinisches Vorgehen bei beschwerden im genitalbe-
reich, bag 2011 www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/ 
00684/02535/index.html?lang=fr&sort=dd&superflex=0_1&fil
ter_dms_thema=2&filter_dms_fix=15&filter_dms_jahre= 

4.2 hePAtItIs c

Adressaten 
gesundheitsfachleute

Präambel
nur die hepatitis C wird hier angegangen. in bezug auf die hepa-
tiden a und b: vgl. sexuell übertragbare infektionen (sti), (seite 46).

Prävention
 den insassen und dem Personal sind notwendige informatio-

nen zur Übertragungsprävention von hepatitis C in mehreren 
sprachen zur Verfügung zu stellen.

Beispiele für Informationsquellen:
–  Siehe SAZ www.prison.ch/de/gesundheit-dp3.html
–  Überlegung zur Teilnahme der Insassen an Informationsweitergabe-/Auf-

klärungsarbeiten zur Gesundheit 

 bereitstellung des Präventionsmaterials: vgl. schadensminde-
rung (seite 91) und Zugang zu Präventionsmaterial sexuell über-
tragbarer infektionen (seite 22)

 das Lernen von handgriffen für einen Konsum illegaler subs-
tanzen oder tätowierungsmethoden ohne Übertragungsgefahr 
fördern: vgl. schadensminderung (seite 91)

erkennung und diagnose
 der Zugang zur freiwilligen Vorsorgeuntersuchung von hepati-

tis C erleichtern:

–  Für jeden erkrankten Häftling, der eine solche Untersuchung beantragt 
–  Gemäss gesammelter Daten bei der ärztlichen Eintrittsmusterung und wäh-

rend der Haft 

Zum inhaltsverzeichnis

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/drug/documents/drug_frep1.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/drug/documents/drug_frep1.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/drug/documents/drug_frep1.pdf
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=fr&sort=dd&superflex=0_1&filter_dms_thema=2&filter_dms_fix=15&filter_dms_jahre= 
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=fr&sort=dd&superflex=0_1&filter_dms_thema=2&filter_dms_fix=15&filter_dms_jahre= 
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=fr&sort=dd&superflex=0_1&filter_dms_thema=2&filter_dms_fix=15&filter_dms_jahre= 
www.prison.ch/de/gesundheit-dp3.html


5756

m
e

d
iZ

in
is

C
h

e
 s

ta
n

d
a

r
d

s

 in folgenden fällen ist eine Vorsorgeuntersuchung zu empfeh-
len: 

–  Vorhandensein von Symptomen, die auf eine Hepatitis andeuten
–  HIV- oder HBV-Infektionen
–  Migration aus einer endemischen Gegend
–  Bluttransfusion (vor 1992)
–  Bei regelmässigem Risikoverhalten während der Inhaftierung (ein bis zwei-

mal im Jahr) 
–  Risikoverhalten zwei Monate vor einer neuen Inhaftierung oder danach: 

–  (aktueller oder früherer) Konsum von illegalen Substanzen
–  Tätowierung
–  Vorherige Inhaftierung 
–  Exposition mit Blut, Bisswunde
–  Risikoreiche Sexualpraktiken 

 ein ausführliches gespräch über situationen führen, die mit 
einem hepatitis-C-risiko verbunden sind, um indikationen für 
die, im einvernehmen mit der betroffenen Person, durchzu-
führenden untersuchungen zu stellen 

 durchführung einer klinischen untersuchung 
 bestimmung der für die Vorsorgeuntersuchung durchzu füh-

renden tests

Parameter, die bei der ersten Blutprobe zu untersuchen sind: Anti-HCV, HCV-
RNA, Genotyp. 
Im Gesuch ist es möglich zu beantragen, dass die Virämie und die Genotypi-
sierung nur bei Vorhandensein von Antikörpern durchgeführt werden soll. Die 
Leberfunktionen können ebenfalls bei der Vorsorgeuntersuchung gemessen 
werden. 

 den Zugang zu tests und diagnosestellen anbieten 

Folgende Zusammenarbeiten entwickeln:
–  Bestimmung des Labors, wo Untersuchungen durchführt werden
–  Zugang zu fachärztlichen Sprechstunden erleichtern: Hepatologie, Infektio-

logie

 ergebnisse und entsprechende beratung dem Patienten ver-
mitteln

Zu berücksichtigende Informationen:
–  Bei negativem Befund der Vorsorgeuntersuchung (Anti-HCV negativ oder 

Anti-HCV positiv mit einer unentdeckbaren HCV-RNA-Virämie): Schadens-
minderung 

–  Bei positivem Befund der Vorsorgeuntersuchung:
–  Anti-HCV negativ und HCV-RNA positiv (z. B. im Fall eines neulichen Risi-

koverhaltens): Fortsetzung der Untersuchungen, der Betreuung und der 
eventuellen Behandlungen 

–  Anti-HCV und positive HCV-RNA-Virämie: Fortsetzung der Untersuchun-
gen und eventuellen Behandlungen

 Zusätzliche untersuchungen zur indikationsstellung für die 
behandlung 

Zusätzliche Schritte:

Akute Hepatitis
–  Kontaktaufnahme mit einem Facharzt

Chronische Hepatitis
–  Nach Absprache mit einem Facharzt, bei fehlenden Kontraindikationen und 

wenn eine Behandlung möglich zu sein scheint:
–  Gründliche Blutuntersuchung: Viruslast, Leberfunktionen, HIV-Serologie, 

Immunität gegen Hepatiden A und B 
–  Je nach klinischen Umständen: Ultrasononographie, Fibroscan oder Lun-

genbiopsie 

Zum inhaltsverzeichnis
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behandlung und betreuung
 nach den untersuchungsergebnissen, indikationsstellung für 

die behandlung einer akuten oder chronischen hepatitis C unter 
beiziehung der mitsprache des Patienten, der fachärzte (gast-
roenterologe oder infektiologe; Psychiater) und des Pflegeper-
sonals, das für die betreuung zuständig ist 

Beispiele:
–  Handbuch Infogrog www.hepch.ch/de
–  Flash addiction L‘hépatite C (nur auf Französisch vorhanden) www.roman 

dieaddiction.ch/pdf/Journal/flash10.pdf

 Vorbereitung des erkrankten insassen auf die hepatitis-C-
behandlung 

Für die Vorbereitung ist vor allem eine Stabilisierung auf folgenden Ebenen zu 
berücksichtigen:
–  Physische Gesundheit: HIV-Infektion
–  Psychische Gesundheit: Befund zur Erhebung von Depressionen oder ande-

ren Komorbiditäten 
–  Abhängigkeiten: substitutionsgestützte Behandlung; Cannabis- und Alko-

holkonsum (Alkohol-Abstinenz ist im Gefängnis erleichtert); Tabakabhän-
gigkeit

 die informierte einwilligung der Person für die behandlung ein-
holen 

 die frage der Compliance für die behandlung in betracht ziehen 
 

Die Compliance-fördernden Aspekte: Substitutionsbehandlung; nahe Betreu-
ung der Gesundheitsfachleute

 eine akute oder chronische hepatitis C entsprechend geltenden 
medizinischen empfehlungen behandeln

Beispiele für Protokolle:
–  Der Behandlungsdauer, der Mengen und Häufigkeit der Kontrollen www.

viralhepatitis.ch/de
–  Beispiel für ein Protokoll und eine Tabelle der Verlaufsuntersuchungen

www.romandieaddiction.ch/pdf/Journal/flash10.pdf

 den Zugang zu schutzmitteln gegen eine re- oder superinfek-
tion gewährleisten 

Mittel:
–  Präventionsmaterial für den Geschlechtsverkehr oder den Konsum von 

Substanzen
–  Impfung gegen Hepatitis A und B bei ausbleibender Immunisierung

 den Zugang zu sozialen oder beruflichen tätigkeiten unabhän-
gig vom infektionsstatus aufrechterhalten 

Beispiele für Tätigkeiten:
–  Küchenarbeit
–  Sportliche Tätigkeiten

exposition mit blut (ebf)
Link zu entsprechendem abschnitt 4.1: sexuell übertragbare 
infektionen (sti), (seite 46).

Information und Aufklärung
 den Patienten über seine Krankheit und die behandlung auf-

klären
 das Lernen von handgriffen für einen risikoarmen Konsum von 

psychoaktiven substanzen fördern
 schutz des umfelds bei hautwunden oder blutungen

Zum inhaltsverzeichnis
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 die frage des umfelds angehen: betroffene Personen beim 
Konsum von substanzen; indikation für eine Vorsorgeuntersu-
chung der Personen, die mit dem Patienten ausserhalb der haft-
anstalt zusammenleben 

Meldepflicht
 formulare zuhanden der kantonalen gesundheitsbehörden 

ausfüllen, siehe bag-homepage www.bag.admin.ch/k_m_
melde system/00733/00814/index.html?lang=de

besonderheiten je nach Anstalt oder sozialem  
und rechtlichem status der Person
 Vorsorgeuntersuchungen können durchgeführt werden, wenn 

die haftdauer oder der bestimmungsort bei der entlassung die 
Weiterleitung der ergebnisse an die betroffene Person ermög-
licht

 die haftdauer ist für den behandlungsbeginn zu berücksichti-
gen

 rechtliche massnahmen, die bei der entlassung erfolgen, sind 
für den behandlungsbeginn zu berücksichtigen 

netzwerkarbeit
 Vernetztes arbeiten: vgl. auch behandlungskontinuität (seite 12)

netzwerkmitglieder

gesundheits-
fachleute der  
haftanstalt

für die gesundheit der insassen zuständiger arzt; 
Krankenpflegerin; Psychiater, Psychiatriepfle-
gende; Psychologe

externe gesund-
heitsfachleute

Je nach Kanton: hepatologe oder infektiologe; 
suchtmedizinischer spezialist 

für die betreuung bei der entlassung zuständige 
fachstelle oder zuständiger arzt 

externe  
begleitung

Patientenverbände 

bewährungshelfer

referenzen
 bruggmann P, broers b, meili d, 2007, traitement de l’hépatite C 

auprès des patients en traitement de substitution, recomman-
dations de la société suisse de médecine de l’addiction (ssam) 
www.ssam.ch/ssam/sites/default/files/hepatitis_C_therapie_ 
bei_iv_drogenpatienten_070803_de.pdf

 Vih et hépatite C en prison, réseau juridique canadien www.
aidslaw.ca/index.htm

 handbuch Prävention und therapie hepatitis C (hepCh), 2008, 
infodrog www.hepch.ch/de

 ritter C, broers b, 2008, L’hépatite C, flash addiction n° 10 
www.romandieaddiction.ch/pdf/Journal/flash10.pdf 

 bulletin bag 31/07, Juli 2007, Vorgehen nach exposition gegen-
über blut oder anderen biologischen flüssigkeiten (ebf) von 
Personal im gesundheitswesen – aktualisierte empfehlungen 
2007 www.bag.admin.ch/dokumentation/publikationen/01435/ 
11505/index.html?lang=de

 Verhütung blutübertragener infektionen. empfehlungen für 
berufsgruppen ausserhalb des gesundheitswesens: Polizei, 
grenzbeamte, Personal in strafanstalten, Personal in unter-
halts-, reinigungs- und entsorgungsdiensten und andere. suva-
Pro, 2007 www.sohf.ch/themes/nettoyages/2869_31_d.pdf

 association sOs hépatites: www.soshepatites.org
 Pelet a, Pache i, 2010, in nouveautés en médecine 2009 – 

dépendances, rms 6: 8–14 http://rms.medhyg.ch/numero-
231-page-8.htm 
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4.3 substItutIonsGestÜtzte  
behAndlunGen (sGb) 

Adressaten 
gesundheitsfachleute

Präambel
die substitutionsgestützte behandlung stellt einen der ansätze 
unter den vielfältigen therapieformen der Opioidabhängigkeit 
dar. sie leistet ebenfalls einen beitrag zur schadensminderung. 
Je nach therapieeinrichtung wird die substitution durch allge-
meinmediziner/internisten oder Psychiater verschrieben. Von 
erstverschreibungen per telefon wird abgeraten.

Prävention
 den insassen sind die zur Prävention des Opioidkonsums not-

wendigen informationen in mehreren sprachen zur Verfügung 
zu stellen.

Beispiele für Informationsquellen: 
–  Sucht Schweiz www.suchtschweiz.ch
–  SAZ www.prison.ch/de/sante-dp2.html

 Vorbeugung von intoxikationen/medikamentösen Überdosie-
rungen 

Vgl. Protokoll im Fall einer Opioidintoxikation/-überdosierung (Seite 43)

erkennung und diagnose von opioidgebrauch/  
opioidabhängigkeit
 substanzgebrauch bei jeder neu eintretenden Person erkennen

Beim ersten Kontakt mit Gesundheitsfachleuten (oder bei der ärztlichen Ein-
trittsmusterung) wird systematisch ein möglicher Substanzgebrauch erfragt 
und abgeklärt: Substanzart, Häufigkeit und tägliche Mengen, Konsumweise.

 eine vollständige anamnese des gebrauchs psychoaktiver 
substanzen erstellen

Im Vorfeld einer ersten Opioidverschreibung in Betracht zu ziehende Aspekte:
–  Substanzgebrauch: 

–  Aktueller Gebrauch von Substanzen einschliesslich Tabak, Alkohol, Medi-
kamente (mit oder ohne Verschreibung), Datum/Stunde, Menge und Art 
der letzten Einnahmen, seit der Inhaftierung verschriebene/verabreichte 
Medikamente

–  Konsumarten (Rauchen, Sniffen, intravenöse Zufuhr)
–  Risikoverhalten (Sexualpraktiken, Materialaustausch)

–  Laufende Behandlung einschliesslich Substitution: übliche Dosierung, 
gesamte oder Teileinnahme des Medikaments

–  Kriterien für eine Opioidabhängigkeit abklären (ICD-10 oder DSM-IV) 

In einem zweiten Schritt zu berücksichtigende Aspekte: 
–  Aktueller Substanzkonsum (ergänzen) und früherer Substanzkonsum
–  Behandlungsvorgeschichte
–  Kriterien für eine Opioidabhängigkeit bestätigen (ICD-10 oder DSM-IV)

 Klinischen status erheben

Im Vorfeld einer ersten Opioidverschreibung abzuklärende Punkte:
–  Objektive Entzugszeichen: Niesen, Rhinorrhoe, Tränenfluss, erweiterte 

Pupillen, Durchfall, abdominale Schmerzen, Schwitzen (cave: kann auch 
ein Zeichen für unerwünschte Wirkungen sein), Gänsehaut, Gähnen, Hypo-
tonie 

–  Subjektive Entzugssymptome: Schlafstörungen, Entzugsgefühl, Konsum-
verlangen, kürzlicher Drogengebrauch (bei Verhaftung und Verheimlichung 
des Produkts) m
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–  Somatischer Allgemeinstatus: Bewusstsein, Gewicht, Blutdruck, Hautma-
nifestationen

–  Komplikationen des intravenösen Gebrauchs, die sofortige Massnahmen 
erfordern: Abszess, Thrombose, Endokarditis

Bemerkung: Es ist besser eine Entzugssymptomskala zu benutzen. Vgl. Bei-
spiel (auf Französisch) «Le sevrage ambulatoire d’opiacés», 1998, Broers B, 
Voegeli JP http://cms.addiction-valais.ch/Upload/medrotox/6_8_Sevrage_ 
ambulatoire_opiaces.pdf

In einem zweiten Schritt zu berücksichtigende Aspekte:
–  Systemanamnese komplettieren und Organstatus erheben
–  Psychiatrische Anamnese und Sozialanamnese ergänzen
–  Zusätzlichen Untersuchungsbedarf abklären
–  Behandlungs- oder Impfindikationen stellen

 Zusätzliche klinische untersuchungen durchführen 

Im Vorfeld einer ersten Opioidverschreibung durchzuführende Untersuchun-
gen:
–  In Abwesenheit einer Bestätigung der Behandlung oder bei klinischem Ver-

dacht eine Urinanalyse durchführen: Der Opioidnachweis kann einen kürz-
lich stattgefundenen Opiatgebrauch belegen

–  Schwangerschaftstest

In Abhängigkeit von Anamnese und klinischem Status durchzuführende 
Untersuchungen:
–  Vorsorgeuntersuchungen (virologische Untersuchungen, Tuberkulosetests)

vgl. STI (Seite 46), Hepatitis C (Seite 55), Tuberkulose (Seite 34)
–  Blutbild, Leberfunktion
–  Lungenröntgen 
–  EKG (QTc) 

behandlung und betreuung
 Jeder opioidabhängigen Person soll eine individualisierte 

behandlung ermöglicht werden, die auf ihre bedürfnisse zuge-
schnitten ist und sich dem klinischen Verlauf sowie der entwick-
lung der persönlichen motivation und der strafrechtlichen situa-
tion anpasst.

Zugänglich zu machende Behandlungen:
–  Medikamentöse Behandlungen: Substitution unterschiedlicher Dauer je 

nach Zielsetzungen, die gemeinsam mit dem Patienten regelmässig verein-
bart werden

–  Entzug und Abstinenzerhaltung 
–  Psychotherapeutische Einzel- oder Gruppenbetreuung
–  Information über die Existenz der Narcotics Anonymous oder Kontaktauf-

nahme mit dieser Gemeinschaft (Schreiben, Besuch) 
–  Informationen oder Kontaktaufnahme mit stationären Therapieeinrich-

tungen

Vier gängige situationen, in denen substitutionsmedikamente 
verschrieben werden: 

1. Behandlung der Opioidentzugserscheinungen und kurzfristige 
Stabilisierung der Person.
diese massnahmen erfolgen in der Phase unmittelbar nach der 
aufnahme, sobald die abhängigkeitsdiagnose gestellt wurde. 
es handelt sich um eine Übergangslösung, bis weitere thera-
peutische entscheide gefällt werden. 

Behandlung der Entzugserscheinungen mit Opioiden:
–  Zielsetzung ist, mit der Verschreibung einer nicht dosisreduzierten Opioidthe-

rapie während ein paar Tagen (höchstens 7–10 Tage) die Entzugssymptome 
zu behandeln, damit in der Folge die beschlossenen Therapiemassnahmen 
(Entzug/Abstinenz: vgl. Punkt 4; substitutionsgestützte Behand lung: vgl. Punkt 
2) mit einer kurzfristig stabilisierten Person angegangen werden können. m
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–  Die Verschreibung erfolgt im Einvernehmen mit der betroffenen Person auf-
grund der Anamnese sowie der objektiven und subjektiven klinischen 
Befunde, wobei das Auftreten einer Akkumulation und die Gefahr einer 
Überdosierung in den ersten Behandlungstagen in Betracht zu ziehen sind 
(Methadon). Die klinische Beurteilung erfolgt täglich (oder je nach Situatio-
nen sogar zweimal am Tag), um Intoxikationszeichen rechtzeitig zu erken-
nen und die Dosierung neu einzustellen. 

–  Achtung: Substitutionsmedikamente können mit anderen Behandlungen 
des Patienten interagieren! Für mehr Informationen s. S. 14–17 medizinische 
Empfehlungen der SSAM www.ssam.ch/SSAM/de/opioidsubsti tution

2. Einleitung einer substitutionsgestützten Behandlung bei nicht 
substituierten Opioidabhängigen
dieses Vorgehen kann jederzeit während der unter Punkt 1 
beschriebenen kurzfristigen stabilisierungsphase anwendung 
finden. 

Bei der Einleitung einer substitutionsgestützten Behandlung zu berücksichti-
gende Aspekte:
–  Indikationen sind: nachgewiesene Opioidabhängigkeit, insbesondere im 

Falle einer Schwangerschaft; keine Kontraindikationen; Überbrückung 
einer provisorischen Situation wie z. B. kurzer Gefängnisaufenthalt; Scha-
densminderung während Drogengebrauchs in Haft; Toleranzerhaltung und 
Verhinderung einer Überdosierung während der Haft und nach der Entlas-
sung

–  Administrative Schritte unternehmen, um Meldung zu erstatten oder gege-
benenfalls die Bewilligung für die Behandlung während des Gefängnisauf-
enthalts einzuholen

–  Die betroffene Person darüber aufklären, dass die Behandlung nach der 
Entlassung weitergeführt werden muss, und die entsprechenden Vorkeh-
rungen treffen

Weitere Faktoren sind gemeinsam mit der Person abzusprechen: Behand-
lungsziel; Wahl des Substitutionsmedikaments und Dosierung; Häufigkeit 
und Dauer der regelmässigen Termine bei den Gesundheitsfachleuten; Inter-
ventionsmöglichkeiten, wenn nicht eingeplante zusätzliche Konsultationen 
benötigt werden; Art der Kontrollen im Laufe der Behandlung und Folgen der 
Ergebnisse, insbesondere Urinproben.

3. Fortsetzung der substitutionsgestützten Behandlung 
es gibt zwei standardsituationen: die Person kommt entweder 
bereits aus einem substitutionsprogramm (entweder in frei-
heit oder in einer anderen institution begonnen) oder nicht. im 
letzteren fall sind die massnahmen und die behandlung 
gemäss den Punkten 1 und 2 durchzuführen.

Fortsetzung der substitutionsgestützten Behandlung von Opioidabhängigen, 
die sich bereits in substitutionsgestützter Behandlung befinden.
Nach Bestätigung einer laufenden Behandlung durch den Verschreibenden 
wird die Behandlung nach den vorgängig festgelegten Modalitäten fortge-
setzt, wobei eventuelle Entzugs- oder Intoxikationszeichen während der ers-
ten Abgaben zu beachten sind (aufgrund der Toleranzabnahme um 20 % pro 
behandlungsfreien Tag). Die Dosierung ist dementsprechend anzupassen.

4. Regelmässige Beurteilung der Motivation, die Substitution wei
ter zuführen

Bei einer Dosisänderung zu berücksichtigende Aspekte:
–  Zu grosse oder zu rasche Änderungen vermeiden
–  Die klinische Entwicklung des Patienten auf somatischer und psychischer 

Ebene genau beobachten
–  Die Möglichkeit in Betracht ziehen, im Rahmen der Auflagen der jeweiligen 

Einrichtung betreffend Verschreibung oder klinische Beurteilung (wöchent-
liche Arztvisite) den Entscheid der Dosisänderung zu revidieren
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Bei einem abstinenzorientierten Entzug zu berücksichtigende Aspekte:
Dieses Vorgehen kann jederzeit während der unter Punkt 1 beschriebenen 
kurzzeitigen Stabilisierungsphase Anwendung finden, ohne dass im Vorfeld 
eine kurzfristige Stabilisierung nach Punkt 1 durchlaufen wird, oder bei einer 
Entscheidung, im weiteren Verlauf die Behandlung zu unterbrechen.
Da die Substitutionsbehandlung auch eine der Präventivmassnahmen gegen 
Todesfälle durch Überdosierung darstellt, ist es zu bevorzugen, dass der Ent-
zug des Substitutionsmittels nach der Entlassung stattfindet. Dies gilt vor 
allem bei einer Inhaftierungszeit von einigen Monaten.
–  Indikation besprechen: persönlicher Wille; Verlegung in eine stationäre 

Einrichtung bei fehlender Substitutionsbehandlung; Abschiebung ohne 
Möglichkeit die Substitution weiterzuführen

–  Aufklärung über Vorsichtsmassnahmen, die bei einer Wiederaufnahme des 
illegalen Substanzkonsums zu treffen sind, insbesondere im Hinblick auf 
die Entlassung

–  Schrittweisen Entzug nach den geltenden medizinischen Empfehlungen 
durchführen, indem der klinische Verlauf auf somatischer und psychischer 
Ebene regelmässig beurteilt wird

–  Die Möglichkeit, auf den Entschluss des Entzugs zurückzukommen, in 
Betracht ziehen, oder die Substitutionsbehandlung in niedriger Dosierung 
vor Haftende wieder aufnehmen, sollte die betroffene Person einen erneu-
ten Substanzgebrauch befürchten 

 Verschreibung der substitution nach den geltenden medizini-
schen empfehlungen

Wahl des Substitutionsmedikaments: Synopsis zur Verschreibung von Bupre-
norphin und Methadon (SSAM-Empfehlungen Seite 17) 
Dosierungen: vgl. SSAM-Empfehlungen www.ssam.ch/SSAM/de/opioid-
substitution

 behandlung somatischer und psychischer Komorbiditäten 
sowie sozialer Problemstellungen

Beispiele für die Behandlung einer Komorbidität:
–  Therapie somatischer Komorbiditäten: Hepatitis C, HIV, Venenthrombose, 

Abszess
–  Einzelpsychotherapie (unterstützend)

 rechtliche folgen des substanzkonsums besprechen

Beispiele für zu berücksichtigende Faktoren:
–  Möglicher Zusammenhang zwischen Drogengebrauch und Inhaftierungs-

grund
–  Strafrechtlich angeordnete Teilnahme an einer Behandlungsmassnahme

 auf die Compliance bei der substitutionsgestützten behand-
lung achten

Einnahme unter Sichtkontrolle

 die informierte einwilligung der Person in ihre behandlung ein-
holen 

Anzusprechende Punkte:
Behandlungsrahmen: Zielsetzungen; Dauer; Wahl des Substitutionsmedi-
kaments und Dosierung; Rechte und Pflichten aller Parteien; Einnahmebe-
dingungen; Verlauf; Behandlungskontrollen; Urintests; Massnahmen bei  
fehlender Compliance, bei spontanem Behandlungsabbruch oder illegalem 
Ge brauch; Vertraulichkeit.
Diese Punkte werden manchmal vertraglich geregelt.

 mittel zugänglich machen, die dem schutz vor Komplikationen 
im Zusammenhang mit dem substanzgebrauch dienen 

Erforderliche Mittel:
–  Impfungen gegen Hepatitis A und B
–  Steriles Material für den Substanzkonsum m
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–  Informationsmaterial (kumulative Wirkung der Substanzen, Wechsel-
wirkungen, Intoxikations-/Überdosierungsgefahr)

–  Verhütung der Wiederaufnahme des Substanzgebrauchs

Information und Aufklärung
 information/aufklärung über die Krankheiten und deren behand-

lung

Zu thematisierende Inhalte:
–  Behandlungsrahmen
–  Substitutionsbehandlungen: Ziele; längere Behandlungsdauer; Nebenwir-

kungen
–  Metabolismus und Kinetik der Substitution
–  Kumulative Wirkung der Substanzen, Wechselwirkungen, Gefahr einer 

Intoxikation/Überdosierung auch im Hinblick auf die Entlassung

 aufklärung über Präventionsmassnahmen zum schutz des 
um felds 

Relevante Massnahmen:
–  Bei einer Einnahme in der Zelle Material sicher wegräumen und entsorgen
–  Substanz geschützt vor den Blicken anderer Personen konsumieren 
–  Bei Abgaben für mehrere Tage sind diese ausser Reichweite von nicht opio-

idtoleranten Personen aufzubewahren

Meldepflicht und Kohorten für epidemiologische  
Verlaufsuntersuchungen
 formulare zuhanden der kantonalen gesundheitsbehörden 

aus füllen 

besonderheiten je nach Anstalt oder sozialem  
und rechtlichem status der Person
 berücksichtigung der massnahmen bei der entlassung aus dem 

gefängnis, um die behandlungsmöglichkeiten festzulegen.

Auslieferungen aus der Schweiz können je nach Land Gegenstand spezifi-
scher Vereinbarungen sein, um Unterbrüche der weiterhin medizinisch indi-
zierten Substitutionsbehandlung zu vermeiden und um die Weiterführung der 
in der Haftanstalt begonnenen Behandlung zu begünstigen.
Auf kantonaler oder regionaler Ebene gibt es Arbeitsgruppen, die sich 
bemühen, Lösungen für eine mögliche und angebrachte Behandlung der Men-
schen ohne Rechtsstellung in der Schweiz zu finden. Eine Zusammenarbeit 
mit diesen Netzwerken ist unerlässlich.

netzwerkarbeit 
 Vernetztes arbeiten: vgl. behandlungskontinuität (seite 12)
 nachsorge im hinblick auf die entlassung organisieren

netzwerkmitglieder

gesundheits-
fachleute der  
haftanstalt

für die gesundheit der insassen zuständiger arzt; 
Pflegepersonal; Psychiater, Psychiatriepflegende, 
Psychologe

externe gesund-
heitsfachleute

suchtmedizinische spezialisten; für die nachbe-
treuung bei der entlassung zuständige fachstelle 
oder zuständiger arzt; infektiologe; stationäre 
therapieeinrichtungen

externe  
begleitung

narcotiques anonymous; ngO, die sich um  
die beziehungen mit dem familiären umfeld 
kümmern

bewährungshelfer bewährungs- und eingliederungsdienst, fachzent-
rum für die behandlung von abhängigkeiten

Zum inhaltsverzeichnis
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Verschiedene 
dienststellen

allgemeiner Vormund, behandlungsnetzwerke  
für asylbewerber, Jugendschutz

referenzen
 unOdC, WhO, unaids, 2006, Le Vih/sida: Prévention, soins, 

traitement et soutien en milieu pénitentiaire, Cadre pour une 
intervention nationale efficace www.unodc.org/documents/
hiv-aids/Prison_framework_french.pdf 

 medizinische empfehlungen für substitutionsgestützte be -
handlungen (sgb) bei Opioidabhängigkeit, erstellt durch die 
schweizerische gesellschaft für suchtmedizin (ssam, 2007) 
www.ssam.ch/ssam/de/opioidsubstitution

 bag 2009, substitutionsgestützte behandlungen bei Opioid-
abhängigkeit 

 evidence for action technical papers, interventions to address 
hiV in prisons: drug dependence treatments, WhO, unOdC, 
unaids. Jürgens r., 2007 www.unodc.org/documents/hiv-
aids/eVidenCe%20fOr%20aCtiOn%202007%20drug_
treatment.pdf

 Kastelic a, Pont J, stöver h, Opioid substitution treatment in 
Custodial settings – a Practical guide. 2009 bis-Verlag der Carl 
von Ossietzky universität Oldenburg www.unodc.org/docu 
ments/balticstates//Library/Prisonsettings/Ost_in_Custodial_
settings.pdf

 WhO 2010, Prevention of acute drug-related mortality in prison 
populations during the immediate post-release period www.
euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/114914/e93993.pdf 

 

4.4 KoKAInKonsuM

 
Adressaten 
gesundheitsfachleute

Prävention
 notwendige informationen zur Prävention der auswirkungen 

im Zusammenhang mit Kokainkonsum zur Verfügung stellen. 

Beispiele für Informationsquellen: 
–  Sucht Schweiz www.suchtschweiz.ch/
–  SAZ www.prison.ch/de/sante-dp2.html

erkennung und diagnose
 Kokainkonsum bei jeder neu eintretenden Person ausfindig 

machen

Beim ersten Kontakt mit Gesundheitsfachleuten (oder bei der ärztlichen Ein-
trittsmusterung) wird systematisch ein möglicher Kokainkonsum erfragt und 
abgeklärt: Häufigkeit; Konsumweise.

 mit einwilligung des Patienten eine vollständige anamnese des 
substanzgebrauchs erstellen

Im Vorfeld in Betracht zu ziehende Aspekte:
–  Substanzgebrauch: 

–  Aktueller Gebrauch von Substanzen einschliesslich Tabak, Alkohol, Medi-
kamente (mit oder ohne Verschreibung), Datum/Stunde, Menge und Art 
der letzten Einnahmen (einschliesslich mündliche Einnahme, um straf-
rechtliche Folgen zu vermeiden), seit der Inhaftierung verschriebene/ver-
abreichte Medikamente

–  Konsumarten (intravenöse Zufuhr, Rauchen, Sniffen)
–  Risikoverhalten (Sexualpraktiken, Materialaustausch)

Zum inhaltsverzeichnis
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–  Laufende Behandlungen 
–  Vorhandene Kriterien einer Kokainabhängigkeit abklären (ICD-10 oder 

DSM-IV)

In einem zweiten Schritt zu berücksichtigende Aspekte: 
–  Aktueller und früherer Substanzkonsum
–  Behandlungsvorgeschichte
–  Kriterien einer Kokainabhängigkeit bestätigen (ICD-10 oder DSM-IV)

 eine klinische untersuchung durchführen 

Im Vorfeld abzuklärende Punkte: 
–  Allgemeiner Zustand, namentlich: Anzeichen einer Infektion; Ernährungs-

zustand; Haut: Infektionen im Zusammenhang mit dem Einspritzen, Kratzlä-
sionen, Impetigo, Fusswunden; Nasenwand, Status nach kardiovaskulären 
Komplikationen

–  Eine Schwangerschaft ausschliessen 

In einem zweiten Schritt abzuklärende Punkte:
–  Systemanamnese und körperliche Untersuchung der Organe komplettieren, 

insbesondere ist eine Kokain-Vorgeschichte oder das Vorkommen spezifi-
scher Wirkungen des Kokains auf das kardiovaskuläre System (Herzrhyth-
musstörungen, Infarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck) festzustellen

–  Psychiatrische Anamnese und Sozialanamnese ergänzen
–  Zusätzlicher Untersuchungsbedarf abklären
–  Behandlungs- oder Impfindikationen stellen

 Zusätzliche klinische untersuchungen durchführen 

Je nach Anamnese und klinischem Status durchzuführende Untersuchungen:
–  EKG (Infarkt-Folgeschäden, Rhythmusstörung)
–  Herzultraschall
–  Urinteststreifen
–  Vorsorgeuntersuchungen (virologische Untersuchungen, Tuberkulosetests)

–  Blutbild, Leberfunktion, Kreatinin
–  Lungenröntgen 

behandlung und betreuung
 Jedem Konsumenten soll ermöglicht werden, unter den ver-

schiedenen zur Verfügung stehenden therapeutischen ansät-
zen, eine individualisierte und seinen bedürfnissen entspre-
chende Lösung zu finden 

Zugänglich zu machende Behandlungsansätze:
–  Abstinenzorientierte Betreuung 
–  Psychotherapeutische Einzel- oder Gruppenbetreuung
–  Information über die Existenz der Narcotics Anonymous oder Kontaktauf-

nahme mit dieser Gemeinschaft (Schreiben, Besuch) 
–  Informationen oder Kontaktaufnahme mit stationären Therapieeinrichtun-

gen

 eine behandlung entsprechend den bedürfnissen der einzel-
nen Person verschreiben 

Beispiele für Aspekte, die beim Kokainentzug zu berücksichtigen sind:
–  Aufgrund der am Anfang des Entzugs auftretenden Hypersomnie ist auf die 

Verschreibung von Beruhigungsmitteln in den ersten 24–48 Stunden zu 
achten 

–  Erkennung auftretender Anzeichen einer Depression 

 eine regelmässige betreuung gewährleisten

Nach dem Entzug ändert sich der Verlauf je nach vorliegenden Gemütsstörun-
gen.
Einige Ansätze und pharmakologische Verschreibungen «off label» sind unter 
www.kokainbehandlung.ch verfügbar.

Zum inhaltsverzeichnis
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Folgende Faktoren sind Bestandteil des gemeinsam mit dem Patienten abzu-
sprechenden/festzulegenden Behandlungsrahmens: Häufigkeit und Dauer 
der Termine mit dem Pflegepersonal; Interventionsmöglichkeiten, wenn nicht 
eingeplante zusätzliche Konsultationen benötigt werden; Art der Kontrollen 
im Laufe der Behandlung und Folgen der Ergebnisse, insbesondere Urinpro-
ben; Substanzgebrauch während der Behandlung. 

 behandlung somatischer und psychischer Komorbiditäten 

Beispiele für Komorbiditäten:
–  Somatische Komorbiditäten: Beeinträchtigung des allgemeinen Zustandes, 

Haut- und Herzprobleme oder Probleme des kardiovaskulären Systems, 
Hepatitis B oder C, HIV-Infektion

–  Psychische Komorbiditäten: Gemütsstörungen, Angststörungen, psychoti-
sche Störungen; Suizidalität, ADHS; Schlafstörungen; andere Abhängig-
keiten

 rechtliche folgen des substanzkonsums besprechen

Beispiele für zu berücksichtigende Faktoren:
–  Möglicher Zusammenhang zwischen Kokainkonsum und Inhaftierungs-

grund
–  Strafrechtlich angeordnete Teilnahme an einer Behandlungsmassnahme 

 mittel zugänglich machen, die dem schutz vor Komplikationen 
im Zusammenhang mit dem Kokaingebrauch dienen 

Erforderliche Mittel:
–  Impfungen gegen Hepatitis A und B
–  Steriles Material für den Substanzkonsum
–  Informationsmaterial über Risiken im Zusammenhang mit dem Kokainkon-

sum und dem Polykonsum, z. B. Alkohol
–  Verhütung der Wiederaufnahme des Substanzgebrauchs

Information und Aufklärung
 information/aufklärung über die Krankheiten und deren behand-

lung

Zu thematisierende Inhalte:
–  Folgen des Kokainkonsums für die eigene Person und das Umfeld 
–  Verhütung der Wiederaufnahme des Substanzgebrauchs 
–  Schadensminderung im Zusammenhang mit dem Substanzgebrauch 

 aufklärung über Präventionsmassnahmen zum schutz des um -
felds

Relevante Massnahmen:
–  Bei einer Einnahme in der Zelle in Anwesenheit von Nichtkonsumenten 

Material sicher wegräumen und entsorgen
–  Substanz geschützt vor den Blicken anderer Personen konsumieren

besonderheiten je nach Anstalt oder rechtlichem status  
der Person
 berücksichtigung eventueller behandlungsmassnahmen bei der 

entlassung 

netzwerkarbeit und hinweise in Anbetracht der entlassung
 Vernetztes arbeiten: vgl. behandlungskontinuität (seite 12)
 nachsorge im hinblick auf die entlassung organisieren

netzwerkmitglieder 

gesundheits-
fachleute der  
haftanstalt

für die gesundheit der insassen zuständiger arzt; 
Pflegepersonal; Psychiater, Psychiatriepflegende, 
Psychologe

externe gesund-
heitsfachleute 
oder externes 
Pflegepersonal

suchtmedizinische spezialisten; für die nach-
betreuung bei entlassung zuständige fachstelle 
oder zuständiger arzt; infektiologe; stationäre 
therapieeinrichtungen m
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externe  
begleitung

narcotiques anonymous; ngO, die sich um  
die beziehungen mit dem familiären umfeld 
kümmern

bewährungshelfer bewährungs- und eingliederungsdienst, fachzent-
rum für die behandlung von abhängigkeiten

Verschiedene 
dienststellen

allgemeiner Vormund, behandlungsnetzwerke  
für asylbewerber, Jugendschutz

referenzen
 department of health 2006, Clinical management of drug 

dependence in the adult Prison setting including Psychosocial 
treatment as a Core Part www.dh.gov.uk/en/Publicationsand 
statistics/Publications/PublicationsPolicyandguidance/
dh_063064 

 Online-glossar zur behandlung von Kokainabhängigkeit und 
-missbrauch, Version 7, 2011 www.kokainbehandlung.ch/glossar
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4.5 AlKoholMIssbrAuch/-AbhänGIGKeIt 

 
Adressaten 
gesundheitsfachleute

Prävention
 die notwendigen informationen zur Prävention der auswirkun-

gen im Zusammenhang mit alkoholmissbrauch zur Verfügung 
stellen

Beispiele für Informationsquellen: 
–  Sucht Schweiz www.suchtschweiz.ch
–  SAZ www.prison.ch/de/sante-dp2.html

erkennung und diagnose
 alkoholkonsum bei jeder neu eintretenden Person einschätzen

Beim ersten Kontakt mit Gesundheitsfachleuten (oder bei der ärztlichen Ein-
trittsmusterung) wird systematisch ein möglicher Alkoholkonsum erfragt und 
abgeklärt: wöchentliche Häufigkeit, tägliche Mengen, Zeitpunkt des tägli-
chen Einnahmebeginns, Räusche. In der Praxis die Person um Erlaubnis bitten, 
Fragen in Bezug auf ihre Alkoholkonsumgewohnheiten stellen zu dürfen. 
Danach mit einer allgemeinen Befragungsart, die sich an alle Betroffenen bei 
der Erkennung von Alkoholmissbrauch/-abhängigkeit richtet, weiterführen 
(z. B. AUDIT-C). 

 eine ausführliche anamnese des alkoholgebrauchs erstellen

Im Vorfeld in Betracht zu ziehende Aspekte:
Durchschnittliche Tagesmenge, Datum/Zeitpunkt der letzten Einnahme; seit 
der Inhaftierung verschriebene/verabreichte Medikamente; laufende Be -
handlungen; Entzugssymptome; Gebrauch anderer Substanzen; sexuelles 
Risikoverhalten; Befundung der alkohologischen Diagnose.

Zum inhaltsverzeichnis
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In einem zweiten Schritt zu berücksichtigende Aspekte: 
–  AUDIT-Fragebogen
–  (Physische, psychische, soziale) Auswirkungen im Zusammenhang mit 

Alkoholmissbrauch; Genauigkeit der alkohologischen Diagnose; durchge-
führte Behandlungen 

 eine klinische untersuchung durchführen 

Im Vorfeld abzuklärende Punkte:
Entzugserscheinungen nach Schweregrad des AES (Alkoholentzugssyn-
droms) (CIWA-Ar Score) 

In einem zweiten Schritt abzuklärende Punkte:
Physische, psychische und soziale Auswirkungen des langfristigen Alkohol-
konsums 

behandlung und betreuung
 Jedem gebraucher soll ermöglicht werden, unter den verschie-

denen zur Verfügung stehenden therapeutischen ansätzen eine 
individualisierte und seinen bedürfnissen entsprechende Lö -
sung zu finden 

Zugänglich zu machende Behandlungsansätze:
–  Entzug und Betreuung nach der Abstinenzerhaltung orientiert 
–  Kurzfristiger Eingriff
–  Psychotherapeutische Einzel- oder Gruppenbetreuung
–  Information über die Existenz der Anonymen Alkoholiker oder Kontaktauf-

nahme mit dieser Gemeinschaft (Schreiben, Besuch) 
–  Information über Programme für kontrolliertes Trinken

 im Krankenhaus oder vor Ort ist eine behandlung entsprechend 
den bedürfnissen der einzelnen Person zu verschreiben 

Ein Entzugssyndrom kann bereits während der Verhaftung oder während der 
ersten 24 Stunden in der Polizeistation erscheinen. Dieses Syndrom kann 
auch zu einem späteren Zeitpunkt bei der Inhaftierung auftreten und muss 
demzufolge bei jeder eintretenden Person festgestellt werden. 
Eine Krankenhauseinweisung ist nötig beim Auftreten von Anzeichen, die auf 
eine Wernicke-Enzephalopathie (Augenbewegungsstörungen, Ataxie, Ver-
wirrung) hinweisen oder von Erscheinungen, die ermöglichen, einem kompli-
zierten Entzug vorzugreifen (Enzugssymptome trotz einer noch hohen Blutal-
koholkonzentration (> 1 ‰), geschwächter allgemeiner Zustand verbunden 
mit einer Benzodiazepinabhängigkeit, epileptischen Anfällen in der Vorge-
schichte oder einem Delirium tremens). 
Beispiel für ein Behandlungsprotokoll für einen Entzug vor Ort:
–  In der Regel Benzodiazepine während 5 Tagen. Diese Dauer kann jedoch  

je nach Schweregrad des AES verlängert werden (ohne eine Dauer von  
10 Tagen zu überschreiten)

–  Tägliche Benzodiazepinabgabe zu einer festen Uhrzeit und Reduzierung 
deren Dosierung um 20 % nach einem symptomatischen Behandlungsplan 
(strenge Kontrollen anhand des CIWA-Ar Score) 

–  Hydratation 
–  Nahe Betreuung des Pflegepersonals während des Entzugs 
–  Konkrete Beispiele in den Kantonen Bern und Jura (BeJu-Addiction www.

beju-addiction.ch)

 rechtliche folgen des alkoholkonsums besprechen

Beispiele für zu berücksichtigende Faktoren:
–  Möglicher Zusammenhang mit dem Inhaftierungsgrund
–  Führerschein
–  Strafrechtlich angeordnete Teilnahme an einer Behandlungsmassnahme

 behandlung somatischer und psychischer Komorbiditäten 

Beispiele für Komorbiditäten:
–  Bluthochdruck, Hepatopathien, Depression, Angstzustand m
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 mittel zugänglich machen, die dem schutz vor Komplikationen 
im Zusammenhang mit alkoholmissbrauch dienen

Mittel:
–  Impfungen gegen Hepatiden A und B 
–  Informationsmaterial 
–  Verhütung der Wiederaufnahme des Alkoholkonsums
–  Programm für kontrolliertes Trinken 

Information und Aufklärung
 information/aufklärung über die Krankheit und deren behand-

lung

Zu thematisierende Inhalte:
–  Folgen des Alkoholmissbrauchs für die eigene Person und das Umfeld
–  Verhütung der Wiederaufnahme des Alkoholkonsums

 
 
besonderheiten je nach Anstalt oder sozialem  
und rechtlichem status der Person
 der entzug kann während der inhaftierung oder während der 

ersten 24 stunden in der Polizeistation vorkommen. ein Verhal-
tensprotokoll ist dementsprechend zur Verfügung zu stellen. 

In ein Protokoll einzuschliessende Aspekte:
–  Aufstellung der Entzugserscheinungen
–  Medizinische Kontaktperson… (Bestimmung einer für solche Situationen 

zuständigen Person), um die einzunehmende Haltung abzuklären
–  Sofortige Haltung mangels bestehender Möglichkeit, sich mit dem Gesund-

heitspersonal in Verbindung zu setzen
–  Aufstellung der Kriterien zur Krankenhauseinweisung 

 berücksichtigung der haftdauer für die bestimmung der betreu-
ungsmodalitäten 

 berücksichtigung eventueller behandlungsmassnahmen bei der 
entlassung

netzwerkarbeit und hinweise in Anbetracht der entlassung
 Vernetztes arbeiten: vgl. behandlungskontinuität (seite 12)
 nachsorge im hinblick auf die entlassung organisieren

netzwerkmitglieder 

gesundheits-
fachleute der  
haftanstalt

für die gesundheit der insassen zuständiger arzt; 
Pflegepersonal; Psychiater, Psychiatriepflegende, 
Psychologe

externe gesund-
heitsfachleute 
oder externes 
Pflegepersonal

alkohologe; fachstelle einschliesslich stationäre 
therapieeinrichtung; für die nachbetreuung  
bei entlassung zuständiger arzt 

externe  
begleitung

anonyme alkoholiker 
blaues Kreuz

bewährungshelfer bewährungs- und eingliederungsdienst, fach-
zentrum für die behandlung von abhängigkeiten

referenzen
 nhs health scotland, 2011, Prison health needs assessment 

for alcohol problems www.ohrn.nhs.uk/resource/policy/Prison 
healthneedsassessmentalcohol.pdf

 department of health 2006, Clinical management of drug 
dependence in the adult Prison setting including Psychosocial 
treatment as a Core Part www.dh.gov.uk/en/Publicationsand 
statistics/Publications/PublicationsPolicyandguidance/dh_ 
063064 

 daeppen Jb, 2003, Vade mecum d’alcoologie, médecine & 
hygiène www.medhyg.ch/boutique
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4.6 benzodIAzePInMIssbrAuch/ 
-AbhänGIGKeIt 

Adressaten 
gesundheitsfachleute

Präambel
der gesundheitsdienst der haftanstalt einigt sich mit dem ambu-
lanten netzwerk vor Ort über die einzunehmende haltung und 
die zu verschreibenden moleküle, um die dienstleistungen der 
verschiedenen Pflegestrukturen zu koordinieren. es geht insbe-
sondere darum die verbotenen moleküle zu bestimmen.

die Verschreibung von benzodiazepinen sollte in der regel und 
besonders im gefängnis eine ausnahme sein und sich auf einige 
indikationen limitieren. das ambulante netzwerk ist dankbar, 
wenn die inhaftierungszeit verwendet wird, um benzodiazepin-
abhängigen einen entzug anzubieten und ihnen auf diese Weise 
ermöglicht, andere ansätze für die behandlung von schlafstörun-
gen und angstzuständen auszuprobieren. 

Prävention
 notwendige informationen zur Prävention der auswirkungen 

im Zusammenhang mit benzodiazepingebrauch in mehreren 
sprachen zur Verfügung stellen

Beispiele für Informationsquellen: 
–  Sucht Schweiz www.suchtschweiz.ch
–  SAZ www.prison.ch/de/sante-dp2.html

erkennung und diagnose
 benzodiazepineinnahme bei jeder neu eintretenden Person 

beurteilen

Beim ersten Kontakt mit Gesundheitsfachleuten (oder bei der ärztlichen Ein-
trittsmusterung) wird systematisch ein möglicher Benzodiazepingebrauch 
erfragt und abgeklärt: Häufigkeit, Mengen, Rahmen der Einnahme (Verschrei-
bung oder illegaler Konsum); Konsumweise.

 eine ausführliche anamnese der benzodiazepineinnahme und 
der einnahme anderer substanzen erstellen

Im Vorfeld in Betracht zu ziehende Aspekte:
Durchschnittliche Tagesmenge, Datum/Zeitpunkt der letzten Einnahme; seit 
der Inhaftierung verschriebene/verabreichte Medikamente; laufende Be- 
 handlungen; Konsumweise und Risikoverhalten verbunden mit dem Konsum; 
Indikationen der ursprünglichen Verschreibung von Benzodiazepinen; 
Gebrauch anderer Substanzen einschliesslich Tabak und Alkohol; Entzugs-
symptome und Entzugsrisiko. 

In einem zweiten Schritt zu berücksichtigende Aspekte: 
–  (Physische, psychische, soziale) Auswirkungen im Zusammenhang mit dem 

Benzodiazepinkonsum 
–  Durchgeführte Behandlungen
–  Kriterien für eine Benzodiazepinabhängigkeit abklären 

 eine klinische untersuchung durchführen 

Im Vorfeld abzuklärende Punkte:
–  Benzodiazepinentzugserscheinungen (Angstzustände, Schlaflosigkeit, Übel-

keit, Kopfschmerzen, Zittern) und gegebenenfalls Alkoholentzugserschei-
nungen 
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behandlung und betreuung
 Jedem Konsumenten soll ermöglicht werden, unter den ver-

schiedenen zur Verfügung stehenden therapeutischen ansät-
zen, eine individualisierte und seinen bedürfnissen (insbeson-
dere Polykonsum) entsprechende Lösung zu finden 

Zugänglich zu machende Behandlungsansätze:
–  Entzug und Abstinenzerhaltung
–  Kurzfristige Benzodiazepinbehandlung
–  Benzodiazepinsubstitutionsbehandlung

 einen entzug verschreiben

In Betracht zu ziehende Aspekte:
–  In Absprache mit dem Patienten Entzugsmodalitäten abklären
–  Sicherstellen, dass das Entzugsprotokoll im Gefängnis auf der Basis eines 

mit dem Netzwerk vor Ort gemeinsamen Ansatzes (Indikationen, Dauer, ver-
wendete Moleküle) erarbeitet wurde 

–  Beispiel für ein Entzugsprotokoll: Kanton Bern und Jura (BeJu-Addiction 
www.beju-addiction.ch)

 therapeutische alternativen zur Verschreibung von benzodiaze-
pinen 

Beispiele für Alternativen:
–  Schlafstörungen: Beruhigende Antidepressiva
–  Angststörungen: Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 
–  Psychotherapeutische Einzel- oder Gruppenbetreuung
–  Andere Ansätze wie Relaxation, Yoga

 Verschreibung einer benzodiazepinbehandlung für nichtabhän
gige individuen 

–  Die Verschreibung einer vorzugsweise lang wirkenden Moleküle ist für eine 
kurzfristige Behandlungsdauer bestimmt. Sie beschränkt sich auf akute 
Angstsymptome während einer Übergangsphase (bis die Wirkung einer 
spezifischen Medikation oder eines Behandlungsansatzes ohne Medika-
mente einsetzt). 

–  In der Praxis ist es schwierig eine beschränkte Behandlungsdauer zu wah-
ren, weshalb einem anderen Behandlungsansatz jedes Mal wenn möglich 
den Vorzug zu geben ist. 

 Verschreibung einer benzodiazepinbehandlung für abhängige 
individuen 

–  Die Verschreibung:
–  Dem Alkoholentzug
–  Dem Benzodiazepinentzug 
–  Der Fortsetzung einer Substitutionsbehandlung vor der Inhaftierung 
–  Der Einleitung einer Substitutionsbehandlung vorbehalten

–  Eine begrenzte Zahl von Molekülen (lang anhaltende Wirkung) vorschlagen, 
die in Absprache mit dem ambulanten Netzwerk vor Ort bestimmt wurden

–  Die Verschreibung von Molekülen, die auf dem Schwarzmarkt einen Ver-
kaufswert haben oder mit dem Inhaftierungsgrund im Zusammenhang ste-
hen, ist zu vermeiden 

–  Alternative Behandlungen gegen Schlafstörungen vorschlagen 
–  Je nach geltenden Richtlinien ist eine verlängerte Behandlung oder eine 

Substitutionsbehandlung in Absprache mit dem ambulanten Netzwerk vor 
Ort zu organisieren 

 rechtliche folgen des substanzkonsums besprechen

Beispiele für zu berücksichtigende Faktoren:
–  Möglicher Zusammenhang zwischen Benzodiazepingebrauch und Inhaftie-

rungsgrund
–  Strafrechtlich angeordnete Teilnahme an einer Behandlungsmassnahme

m
e

d
iZ

in
is

C
h

e
 s

ta
n

d
a

r
d

s

Zum inhaltsverzeichnis

http://www.beju-addiction.ch/


8988

Information und Aufklärung
 information/aufklärung über die Krankheit und deren behand-

lung

Zu thematisierende Inhalte:
–  Folgen des Benodiazepinmissbrauchs 
–  Wechselwirkungen oder kumulative Wirkungen mit anderen Behandlungs-

mitteln (Substitution) oder Substanzen (Alkohol) 

 mittel zugänglich machen, die dem schutz vor Komplikationen 
im Zusammenhang mit dem benzodiazepinkonsum dienen

Erforderliche Mittel:
–  Steriles Material für den Substanzkonsum
–  Informationsmaterial über mögliche Risiken im Zusammenhang mit dem 

Benzodiazepin- und Polykonsum: Alkohol, Opioide 
–  Verhütung der Wiederaufnahme des Substanzgebrauchs

besonderheiten je nach Anstalt oder sozialem  
und rechtlichem status der Person
 berücksichtigung der haftdauer in bezug auf den entzug und 

dessen betreuungsmodalitäten
 auf kantonaler oder regionaler ebene gibt es arbeitsgruppen, 

die sich bemühen, Lösungen für eine mögliche und angebrachte 
behandlung der menschen ohne rechtsstellung in der schweiz 
zu finden. eine Zusammenarbeit mit diesen netzwerken ist 
unerlässlich.

netzwerkarbeit und hinweise in Anbetracht der entlassung
 arbeit mit dem netzwerk vor Ort: vgl. behandlungskontinuität 

(seite 12)
 gegebenenfalls die behandlungsfortsetzung organisieren

referenzen
 hatzinger m, hättenschwiler J, 2001, traitement des troubles 

du sommeil, forum med suisse, 11: 271–276 
 favrat b, sanchez mP, Croquette-Krokar m, besson J, 2001.

dépendance aux médicaments: que faire en pratique? revue 
médicale suisse n° 635 http://titan.medhyg.ch/mh/formation/
article.php3?sid=21714

 simon O, 2005, toxicodépendance et anxiété, in toxicodépen-
dance, Problèmes psychiatriques courants. editions médecine 
& hygiène www.medhyg.ch/boutique 

 department of health 2006, Clinical management of drug 
dependence in the adult Prison setting including Psychosocial 
treatment as a Core Part www.dh.gov.uk/en/Publicationsand 
statistics/Publications/PublicationsPolicyandguidance/dh_ 
063064 
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5.1 schAdensMInderunG

Adressaten 
gesundheitsfachleute, sämtliche gefängnismitarbeiter, Leitun-
gen

Präambel
die schadensminderung hat sich bei der abnahme negativer fol-
gen im Zusammenhang mit dem substanzgebrauch bewährt. Vor 
allem beim rückgang der Übertragung von infektionskrankheiten 
und der Überdosierungen. 

die schadensminderung betrifft sämtliche mitwirkende des 
gefängniswesens. Vorschläge zur interdisziplinären erarbeitung 
eines spezifischen und jeder haftanstalt entsprechenden scha-
densminderungsprogramms werden nachstehend vorgetragen. 

Obwohl es sich beim gebrauch illegaler substanzen und bei der 
tätowierung um zwei durchaus unterschiedliche Praktiken han-
delt, werden sie in diesem dokument zusammen betrachtet, 
weil die hygienevorkehrungen sowie die Vorsichtsmassnahmen 
für den materialgebrauch und eine sichere entsorgung der 
abfälle ähnlich sind. 

die schadensminderung beruht auf einem interdisziplinären 
an satz fünf ergänzender arbeitsgruppen: 
1. materialabgabe- und -entsorgungsprogramm
2. substitutionsgestützte behandlungen 
3. epidemiologische Verlaufsuntersuchungen der eingenomme-

nen stoffe 
4. information/aufklärung der Konsumenten
5. ausbildung der mitarbeiter
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1. Materialabgabe- und entsorgungsprogramm 
 in Zusammenarbeit mit den Verantwortungsträgern des straf-

vollzugs (im rahmen einer interdisziplinären arbeitsgruppe) ein 
schadensminderungs-/materialabgabeprogramm erarbeiten, 
das einen individualisierten und den bedürfnissen der Konsu-
menten entsprechenden ansatz ermöglicht. 

Beispiele für Aspekte, die in einem Erarbeitungsverfahren zu berücksichtigen 
sind: 
–  Qualitätskriterien des Materialabgabeprogramms: Vertraulichkeit, Moda-

litäten, einfacher und sicherer Zugang; Zustimmung der Mitarbeiter 
(Ge sundheitsfachleute und Strafvollzugspersonal)

–  Regelmässiger Informationsaustausch: jährliche Statistiken, aufgetretene 
Schwierigkeiten

–  Kontroll- und Bewertungsmittel (Abschätzung)
–  Programmart (automatische und/oder individuelle Abgabe)
–  Programmverantwortung

 abgegebenes material bestimmen

Material für den Konsum von Substanzen unter Berücksichtigung der ver-
schiedenen Konsumweisen:
–  Intravenöse Zufuhr: Nadeln, Spritzen, Löffel, Filter, Desinfizierung
–  Rauchen: Bicarbonat
–  Inhalation: Aluminium
–  Sniffen: Strohhalm
Informationsbroschüren in mehreren Sprachen über Substanzen und deren 
Konsumweise 
 
Tätowierungsmaterial: Nadeln, Tinte, Desinfizierung; Informationsbroschü-
ren in mehreren Sprachen

 Über ein Wiedergewinnungssystem kontaminierter abfälle ver-
fügen

In Betracht zu ziehende Kriterien:
–  Vertraulichkeit
–  Sicherheit
–  Statistische Kontrolle des abgegebenen Materials (Abschätzung/Bewer-

tung)

2. substitutionsgestützte behandlungen
 bei einer Opiodabhängigkeit eine substitutionsgestützte be- 

handlung vorschlagen

Indikationen, Verschreibung und Betreuung: vgl. Substitutionsgestützte Be han d - 
lungen (Seite 62)

3. epidemiologische Verlaufsuntersuchungen  
der eingenommenen stoffe

 den epidemiologischen Verlauf konsumierter stoffe verfolgen

Diese Informationen können von der Anamnese der Konsumenten oder von 
den Sicherstellungsergebnissen beim Handel/bei Durchsuchungen abgelei-
tet werden. Modalitäten zur Informationssammlung unter den Konsumenten 
sind zu bestimmen. Solche Untersuchungen ermöglichen vielfältige Lösungen 
im öffentlichen Gesundheitsbereich (z. B. eine Vielfalt von Konsumweisen) 
und auf individueller Ebene (z. B. Anpassung der Behandlung) zu bringen. 

4. Information/Aufklärung der Konsumenten
 das Personal und die insassen über die Verfügbarkeit von mate-

rial für den substanzkonsum informieren 
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Für die Bereitstellung von Informationen in Betracht zu ziehende Aspekte: 
Gründe, gesetzte Ziele, Erfahrungen in anderen Gefängnissen (bezüglich 
Sicherheit), Vorteile, Materialabgabestellen.
Informationen zur Materialabgabe sind in den Informationen, die beim Eintre-
ten vermittelt werden, ausgeführt.

 aufklärung über Präventionsmassnahmen zum schutz des 
umfelds

Massnahmen:
–  Bei einer Einnahme in der Zelle in Anwesenheit von Nichtkonsumenten 

Material sicher wegräumen und entsorgen
–  Substanz geschützt vor den Blicken anderer Personen konsumieren

 Konsumenten über einen risikoarmen Konsum aufklären 

Lernziele für die Konsumenten:
–  Sachgerechte Vorbereitung des für den Konsum bestimmten Produktes
–  Risikoarme Konsumarten bevorzugen
–  Intravenöse Injektion ohne Komplikationen vornehmen (Infektion, Über-

dosierung)
–  Tätowierung ohne Komplikation (Infektion) vollbringen

 die teilnahme der Konsumenten/insassen an informations- und 
aufklärungsarbeiten in erwägung ziehen 

Beispiele für Involvierungs- und Teilnahmemodalitäten der Konsumenten/
Insassen:
–  Verfassung von Präventions-/Informationsmaterial
–  Informationsweitergabe bei Mitinsassen (peer education)

 modalitäten der informationsweitergabe/aufklärung in erwä-
gung ziehen

Die Modalitäten der Informationsweitergabe/Aufklärung hängen in jeder 
Haftanstalt von den Umständen und der Vermittlung oder der entwickelten 
Mittel ab. Zum Beispiel: Interne Zeitung oder Fernsehkanäle, Bewerkstelli-
gung regelmässiger, für unterschiedliche Themen zuständiger Gesundheits-
gruppen.

5. Personalausbildung
 ausbildung zur schadensminderung

Die Schadensminderung beruht auf einer für die Abhängigkeitsbehandlungen 
ergänzenden Logik. Neben den Lehrgängen ist eine Besichtigung der Abgabe-
stellen und ein Dialog mit den Fachleuten, die für ein Materialabgabepro-
gramm verantwortlich sind, auch aufschlussreich.

 handlungsweise bei einer exposition mit blut oder einem risi-
koverhalten im Zusammenhang mit Konsum 

Vgl. STI (Seite 46) und Situationen, die durch das Strafvollzugspersonal zu 
melden sind (Seite 30)

netzwerkarbeit
 Zusammenarbeit mit kantonalen mitwirkenden der schadens-

minderung

Einzuschliessende Partner:
–  Kantonale Aids-Hilfe-Stellen
–  Vereinigungen für Schadensminderung oder Verantwortliche der Anlauf-

stellen für Materialabgabe
–  Partner der kantonalen Netzwerke für Suchtprävention P
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referenzen
 unOdC, WhO, unaids, 2008, Le Vih/sida : Prévention, soins, 

traitement et soutien en milieu pénitentiaire, Cadre pour une 
intervention nationale efficace www.unodc.org/documents/
hiv-aids/Prison_framework_french.pdf 

 WhO Comprehensive harm reduction package www.who.int/
hiv/topics/idu/about/en/index.html

 evidence for action technical papers, interventions to address 
hiV in prisons: needle and syringe programmes and deconta-
mination strategies, WhO, unOdC, unaids. Jürgens r, 2007 
www.who.int/hiv/pub/advocacy/idupolicybriefs/en

 stöver h, Weilandt C, Zurhold h, hartwig C, thane K, 2008, final 
report on Prevention, treatment, and harm reduction services 
in Prison, on reintegration services on release from Prison and 
methods to monitor/analyse drug use among Prisoners  
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/drug/docu  
ments/ drug_frep1.pdf

 Lines r, Jürgens r et al., L’échange de seringues en prison: 
leçons d’un examen complet des données et expériences inter-
nationales. réseau juridique canadien Vih/sida 2006 www.
aidslaw.ca/fr/themes/prisons.htm 

 Larney s, 2010, does opioid substitution treatment in prisons 
reduce injecting-related hiV risk behaviour? a systematic 
review, addiction 105: 216–213

 Jürgens r, ball a, Verster a, 2009, interventions to reduce hiV 
transmission related to injecting drug use in prison, Lancet 
infect dis; 9: 57–66
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5.2 IMPfPlAn

Adressaten 
gesundheitsfachleute

Präambel
die indikationen für die impfung betreffen nur die insassen. 

frühere Impfungen
frühere impfungen werden nur durch den impfausweis beschei-
nigt. sollte dieser nicht vorhanden sein, ist anzunehmen, dass 
die Person im Prinzip nicht geimpft ist.

früherer Impfstatus
eine Überprüfung des vollständigen impfstatus oder in bestimm-
ten situationen einer früheren infektion (serologien), vom arzt 
fallweise zu klären, insbesondere hepatitis a und b, Windpocken 
(vgl. tabelle) vornehmen. 

Impfungen
 Vollständige impfungen oder nachimpfungen der empfohlenen 

grundimpfungen vornehmen. 
 empfohlene impfungen sind für risikogruppen durchzuführen

Risikogruppen 
–  Drogenkonsumenten und Personen mit riskantem Sexualverhalten: Hepati-

tis A und B
–  Personen, die während der Haft einer beruflichen Tätigkeit in der Landwirt-

schaft nachgehen: Impfung gegen Zeckenenzephalitis (je nach Region) 
–  Personen mit manchen unterschwelligen Erkrankungen (z. B. Immunsup-

pression) 

Zum inhaltsverzeichnis
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Information und Aufklärung 
 die Person über die durchgeführten impfungen und gegebe-

nenfalls über die bedeutung der nachträglichen Vervollständi-
gung des impfschemas informieren/aufklären 

 den ausgefüllten impfausweis übergeben oder weiterleiten 
(dabei ist zu vermeiden, dass die information in mehreren ver-
schiedenen impfausweisen verteilt wird) 

Meldung von unerwünschten wirkungen 
 bei impfkomplikationen formulare, die auf der Website swiss-

medic heruntergeladen werden können, ausfüllen. formulare 
zur meldung von unerwünschten Wirkungen www.swissme-
dic.ch/marktueberwachung/00091/00136/00146/index.html? 
lang=de

besonderheiten je nach Anstalt oder sozialem  
und rechtlichem status der Person
 die haftdauer bei der durchführung der tests für die auswer-

tung des früheren impfstatus (serologien) berücksichtigen 
 informationen in bezug auf die impfung in der Verlegungsakte 

vermerken

referenzen
 bag 2012, schweizerischer impfplan 2012 www.bag.admin.ch/

themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=de
 bag 2007, empfehlungen zur hepatitis-a-Prävention in der schweiz 

www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/
index.html?lang=de

 bag 1997, empfehlungen zur hepatitis-b-impfung und ergän-
zung 1998. www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/ 
02535/index.html?lang=de

 bag 2006, empfehlungen zur impfung gegen Zeckenenzepha-
litis. download unter www.bag.admin.ch/themen/medizin/ 
00682/00684/02535/index.html?lang=fr 

 bag 2011, eidgenössische Kommission für impffragen (eKif) , 
impfung gegen meningokokken der serogruppe C, richtlinien 
und empfehlungen. bull bag 2011; no 34: 711-717 www.bag.
admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.
html?lang=de 

 bag, eKif, 2008, impfungen bei Personen mit einer hiV-infek-
tion, factsheet www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/ 
00685/03212/index.html?lang=de) 

 

P
r

ä
V

e
n

ti
O

n
s

m
a

s
s

n
a

h
m

e
n

Zum inhaltsverzeichnis

http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00091/00136/00146/index.html? lang=de
http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00091/00136/00146/index.html? lang=de
http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00091/00136/00146/index.html? lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=fr 
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=fr 
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=de 
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=de 
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=de 
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00685/03212/index.html?lang=de)  
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00685/03212/index.html?lang=de)  


101100

P
r

ä
V

e
n

ti
O

n
s

m
a

s
s

n
a

h
m

e
n

basisimpfungen
 

Berücksichtigte 
Krankheiten

Indikationen  
für die Impfung

Nachweis einer 
früheren Infektion

Impfschema Postexpositionelle Prophylaxe 

Haltung bei der Diagnosestellung 
eines erkrankten Insassen 

Diphtherie 
Tetanus

eine dosis alle zehn Jahre

nachimpfung (tabellen  
2 und 4 bag Plan 2011)  
bei fehlender oder unvoll-
ständiger impfung

Prophylaxe bei einer Wunde  
(tabelle 10 bag Plan 2011)

Poliomyelitis Jede ungeimpfte 
Person

nachimpfung mittels  
3 dosen: 0, 2, 8 monate

Masern – MMR Jede nach 1963 
gebürtige Person,  
die nicht mit zwei 
dosen geimpft wurde 

frauen im gebär-
fähigen alter ohne 
nachgewiesene 
vollständige mmr-
impfung

nur bei schwangeren 
ungeimpften frauen

nachimpfung mittels  
2 dosen: 0, 1 monate  
(mindestzeitabstand)

mahnung an die Übertragungsweisen

aktive impfung der nicht immunen 
Kontaktpersonen 

Windpocken fehlende Windpocken-
anamnese bei 
Personen < 40 Jahre

möglich bei ungewisser 
anamnese (serologie 
igg)

nachimpfung mittels  
2 dosen: 0, 1 monat 
(mindestzeitabstand)

isolierung der betroffenen Person 

gruppierung immuner Personen  
in Zellen 

impfung der Kontaktpersonen  
(0–3 tage nach exposition)

Passive immunisierung schwangerer 
frauen

Zum inhaltsverzeichnis
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Impfungen für risikogruppen/risikosituationen
 

Berücksichtigte 
Krankheiten

Indikationen für die 
Impfung

Nachweis einer 
früheren Infektion

Impfschema Postexpositionelle Prophylaxe 

Haltung bei der Diagnosestellung 
eines erkrankten Insassen 

Zecken 
enzephalitis

aufenthalt auch wenn  
nur vorübergehend in 
endemischen gebieten

0, 1, 6 monate oder 0, 1, 10 
monate nach Packungsbeilage 
der verwendeten impfung 

Saisonale Grippe Jeden antragsteller

risikogruppen

Jährlich durch das bag 
bekannt gegebene daten

Hepatitis A hCV-/hiV-positive 
Personen; männer, die 
sex mit männern 
haben (msm); 
drogen konsumenten

meistens unnötig 
ausser bei Kindheit 
oder längerem 
aufenthalt in einem 
endemischen Land; 
anamnese mit 
hepatitis in der 
Vorgeschichte; 
>50 Jahre

es besteht kein risiko, 
eine Person, die schon 
immun ist, zu impfen

0, 6–12 monate

Langfristiger schutz  
(>25 Jahre, lebenslang)

mahnung an die Übertragungsweisen

beachtung der hygienemassnahmen. 
hände waschen nach benutzen der 
toilette, vor der Zubereitung von 
nah rungsmitteln und vor dem essen, 
ungeteilter gebrauch der Wäsche  
für den intimbereich (handtücher, 
bettwäsche...), Waschen und ab  wa-
schen der Wäsche und Küchengeräte 
mit heissem Wasser, trennung der 
rohen, möglicherweise kontaminierten 
Lebensmittel, und der gekochten 
Lebensmittel

aktive impfung der Kontaktpersonen 
innerhalb von 7 tagen nach der 
exposition

Zum inhaltsverzeichnis
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Berücksichtigte 
Krankheiten

Indikationen für die 
Impfung

Nachweis einer 
früheren Infektion

Impfschema Postexpositionelle Prophylaxe 

Haltung bei der Diagnosestellung 
eines erkrankten Insassen 

Hepatitis B Jeden antragsteller; 
drogenkonsumenten; 
hCV-/hiV-Positive; 
berufliche exposition; 
mehrere sexualpart-
ner; msm; sexarbeiter 
-innen; sti-beratung; 
Personen aus hoch - 
endemischen gebieten

empfohlen bei gruppen 
mit einer hohen 
Prävalenz: drogenkon-
sumenten; Personen, 
die mit einem infizier-
ten menschen 
zusammenleben; 
herkunft aus gebieten 
mit hoher endemizität

0, 1, 6 monate

mindestzeitabstand von  
4 monaten zwischen  
der zwei ten und dritten 
injektion nötig

Langfristiger schutz

bei unvollständiger impfung 
sind fehlende injektionen  
zu ergänzen

mahnung an die Übertragungsweisen 

allgemeine Vorsorgemassnahmen 
(Kondome, steriles material für den 
drogenkonsum oder tätowierungen) 

aktive impfung der Kontaktpersonen

Hepatitis A  
und B

bei indikation für beide 
impfungen ist die 
kombinierte impfung 
in betracht zu ziehen

0, 1, 6 monate

Meningokokken 
(C)

bis zum 20. geburts-
tag 

risikogruppen

Vgl. angeführte referenzen Krankenhauseinweisung der 
betroffenen Person 

Chemoprophylaxe an Kontakt-
personen

aktive impfung der Kontaktpersonen

Pneumokokken risikogruppen,  
vor allem: hiV-positive 
Personen

Personen > 65 Jahre

einzeldosis
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6 eMPfehlunGen zu 
 ÜbertrAGbAren KrAnKheIten

dieser abschnitt legt medizinische empfehlungen für die Prävention, 
die erkennung und die behandlung übertragbarer Krankheiten und 
abhängigkeiten im gefängnis vor. diese empfehlungen in form von 
hilfsmitteln für die Praxis sind auf konkrete Weise ergründet (Kapitel 
2–5).

betrachtete Krankheiten sind tuberkulose, sexuell übertragbare infek-
tionen (einschliesslich hiV), hepatiden (a, b, C).

6.1 VerrInGerunG des ÜbertrAGunGs-
rIsIKos/PräVentIon

Problematik
das Übertragungsrisiko ist je nach Krankheit und Kontext, indem 
sich die betroffene Person befindet, unterschiedlich. die vorlie-
genden empfehlungen berücksichtigen die besonderheiten des 
gefängniswesens.

zielsetzungen
 Verringerung der Prävalenz und der auswirkung übertragbarer 

Krankheiten 
 Verringerung der Übertragung von infektionen

Adressaten:
Gesundheitspersonal insgesamt (ärzte und Krankenpfleger)

empfehlungen
 in Zusammenarbeit mit der anstaltsleitung schutzmassnah-

men für das umfeld ergreifen, um die Übertragung von tuberku-
lose zu vermeiden 

 in Zusammenarbeit mit der anstaltsleitung den Zugang zu Prä-
ventionsmaterial sexuell übertragbarer infektionen erleichtern 

 in Zusammenarbeit mit der anstaltsleitung eine für übertrag-
bare Krankheiten risikofreie tätowierungsmethode ermöglichen 

 angebrachtes handeln bei exposition mit blut (ebf)

leitfäden
 sexuell übertragbare infektionen (sti), (seite 46)
 hepatitis C (seite 55)
 tuberkulose (tb), (seite 34)
 Zugang zu Präventionsmaterial sexuell übertragbarer infektionen 

(seite 22)
 schadensminderung (seite 91)

e
m

P
fe

h
Lu

n
g

e
n

 Z
u

 Ü
b

e
r

tr
a

g
b

a
r

e
n

 K
r

a
n

K
h

e
it

e
n

Zum inhaltsverzeichnis



109108

e
m

P
fe

h
Lu

n
g

e
n

 Z
u

 Ü
b

e
r

tr
a

g
b

a
r

e
n

 K
r

a
n

K
h

e
it

e
n

beurteilung
 Vorhandensein eines beschreibungsprotokolls der schutz-

massnahmen
 Vorhandensein, Zugang zu material
 erwähnung oder beschreibung der materialabgabe in der haus-

ordnung
 anzahl der übertragenen Krankheiten 
 Vorhandensein eines sichtbaren, aktualisierten Protokolls zur 

ebf
 analyse der Vorfälle 

Adressaten:
Pflegepersonal – ärzte

empfehlungen
 unter berücksichtigung der aufenthaltsdauer entwicklung 

eines proaktiven ansatzes der impfungen in gefängnissen 
anhand des impfplans für schweizer haftanstalten (seite 97)

 Verwendung einheitlicher mittel für die informationssammlung 
und -weitergabe in bezug auf impfungen (impfausweis; in den 
bei der entlassung oder der Verlegung weitergegebenen klini-
schen daten vorhandenen indikationen) 

 erstellung eines Protokolls zu risikoverhalten (bei ebf auch 
Personal einbeziehen)

leitfäden
 sexuell übertragbare infektionen (sti), (seite 46)
 hepatitis C (seite 55)
 impfungen in schweizer haftanstalten (seite 97)

beurteilung
 anwendung des impfplans
 Jährliche aktualisierung der einzelnen Protokolle
 durchführung der impfungen: vervollständigte anzahl und Plan

 Verwendung des impfausweises
 Vorhandensein eines sichtbaren, aktualisierten Protokolls zur 

ebf
 analyse der Vorfälle

Adressaten:
nicht pflegendes Personal

empfehlungen 
 Verfügung über ein Protokoll zu notfällen (ebf) oder zur Über-

tragungsgefahr 
 angebrachtes handeln bei unfällen oder risikoverhalten

leitfaden
 situationen, die durch das strafvollzugspersonal zu melden sind 

(seite 30) 

beurteilung
 Vorhandensein eines sichtbaren, regelmässig aktualisierten 

Protokolls zur ebf
 analyse der Vorfälle
 anzahl von übertragenen Krankheiten

Zum inhaltsverzeichnis
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6.2 frÜherKennunG und dIAGnose

Problematik
die haft stellt eine gelegenheit für die Vorsorgeuntersuchung 
und diagnose übertragbarer Krankheiten dar. sie können entwe-
der freiwillig oder auf Vorschlag des gesundheitspersonals auf-
grund der anamnese durchgeführt werden. 
eine frühzeitige diagnose ist ausschlaggebend, um der Krank-
heitsübertragung vorzubeugen und so schnell wie möglich mit 
einer angemessenen und wirksamen behandlung anzufangen. 

zielsetzungen
früherkennung und frühzeitige diagnose übertragbarer Krank-
heiten

Adressaten:
Gesundheitspersonal insgesamt (ärzte und Krankenpfleger) 

empfehlungen
 gründliche anamnese der gefahren und vorbeugenden Verhal-

ten durchführen
 Je nach anamnese eine (mehrere) Vorsorgeuntersuchung(en) 

vorschlagen 
 Verweigerungen der Vorsorgeuntersuchung vorgreifen, ein-

schliesslich der früherkennung einer aktiven tuberkulose 
 Compliance der Patienten für Vorsorgeuntersuchungen einholen

leitfäden
 sexuell übertragbare infektionen (sti), (seite 46)
 hepatitis C (seite 55)
 tuberkulose (tb), (seite 34)

beurteilung
 Vorhandensein eines fragebogens für die anamnese
 Verwendung des fragebogens; nichtverwendung und gründe
 Vorhandensein von auf nachweise für jede erkrankung beru-

henden, regelmässig aktualisierten Vorsorgeuntersuchungs-
protokollen

 umsetzung der Protokolle: 
–  anzahl der durchgeführten untersuchungen; anzahl der nicht 

durchgeführten untersuchungen und gründe 
–  anzahl der weitergegebenen ergebnisse; anzahl der nicht 

weitergegebenen ergebnisse und gründe
–  anzahl der an die gesundheitsbehörden angegebenen er  geb-

nisse 
 Prävalenz und auswirkung übertragbarer Krankheiten
 anzahl der Vorsorgeuntersuchungsverweigerungen und gründe 

Adressaten:
Gesundheitspersonal – Krankenpfleger

empfehlung
früherkennung einer aktiven tuberkulose durchführen 

leitfaden
 tuberkulose (tb), (seite 34)

beurteilung
 Vorhandensein eines auf nachweise beruhenden, regelmässig 

aktualisierten Vorsorgeuntersuchungsprotokolls 
 Übereinstimmung des Protokolls mit internationalen standards
 umsetzung des Protokolls: 

–  anzahl der Personen, die sich der Vorsorgeuntersuchung 
unterziehen

–  ergebnisse der Vorsorgeuntersuchung
 anzahl der Personen, die sich der Vorsorgeuntersuchung nicht 

unterzogen haben, und gründe
Zum inhaltsverzeichnis
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6.3 behAndlunG und betreuunG

Problematik
die Lebensbedingungen und die erhältliche Pflege während der 
haft erleichtern die behandlung mancher erkrankungen. diese 
gelegenheit ist jedes mal wenn möglich zu ergreifen. 

zielsetzung
Übertragbare Krankheiten behandeln

Adressaten: 
Gesundheitspersonal – ärzte

empfehlungen
 diagnosestellung und behandlung übertragbarer Krankheiten 

nach geltenden medizinischen empfehlungen
 bestimmung des Vorsorgeuntersuchungs-, behandlungs- und 

betreuungsprotokolls beim eintreten und während der haft
 Compliance der insassen für die behandlung einholen

leitfäden
 sexuell übertragbare infektionen (sti), (seite 46)
 hepatitis C (seite 55)
 tuberkulose (tb), (seite 34)

beurteilung
 Vorhandensein von auf nachweise beruhenden, regelmässig 

aktualisierten behandlungsprotokollen
 Übereinstimmung der Protokolle mit internationalen standards
 umsetzung der Protokolle: anzahl der verschriebenen behand-

lungen oder der behandelten Personen; anzahl der nicht ver-
schriebenen behandlungen oder der nicht behandelten Perso-
nen und gründe; anzahl der unterbrochenen behandlungen 
und gründe

 behandlungsfehler 
 analyse der Vorfälle
 Vorhandensein und teilnahme an ausbildungen zu diesem 

thema
 Vorhandensein und teilnahme an einer Kontrolle

Adressaten:
nicht pflegendes Personal

empfehlungen
 dem Pflegepersonal allfällige nebenwirkungen der behand-

lung melden
 behandlungsverweigerungen vorgreifen 

leitfäden
 situationen, die durch das strafvollzugspersonal zu melden sind
 sexuell übertragbare infektionen (sti), (seite 46)
 hepatitis C (seite 55)
 tuberkulose (tb), (seite 34)

beurteilung
 aufgabenverteilung und -stellung deutlich für die verschiede-

nen fachleute bestimmen
 Kommunikationsmodalitäten mit dem gesundheitspersonal 

be stimmen 
 Vorhandensein und teilnahme an schulungen zu diesem thema

Zum inhaltsverzeichnis
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6.4 InforMAtIon/AufKlärunG

Problematik
die information/aufklärung der Konsumenten ist eines der wich-
tigen mittel, um die Zielsetzungen betreffend Prävention von 
Krankheitsübertragung zu erreichen. im idealfall steht sie mit 
einem gesamtkonzept der gesundheitsförderung im Zusam-
menhang. 

zielsetzung
den Konsumenten auf folgenden ebenen eine information/auf-
klärung anbieten: Prävention von Übertragung, erkennung gewis-
ser anzeichen, die mit einer übertragbaren Krankheit überein-
stimmen, und deren behandlung 

Adressaten:
Gesundheitspersonal insgesamt (ärzte und Krankenpfleger) 

empfehlungen
 Je nach anamnese und ergebnissen der Vorsorgeuntersuchun-

gen sind erkrankten insassen angebrachte informationen wei-
terzugeben 

 insassen in die Konzeption des informationsweitergabe-/auf-
klärungsprogramms für gesundheit einbeziehen

 die teilnahme der insassen an aufklärungssitzungen zur ge -
sundheit fördern 

 die ausbildung des gesundheitspersonals für gesundheitsauf-
klärung fördern

beurteilung
 Vorhandensein eines aufklärungsprogramms für gesundheit
 Verfügbarkeit und Zugang zu informationen
 genauigkeit der weitergegebenen informationen

 modalitäten der informationsweitergabe oder der aufklärung 
 informationskenntnisse der gefangenen 
 Vorhandensein und teilnahme an schulungen zu diesem thema
 involvierungsgrad der insassen in die Programmkonzeption
 beteiligung

Adressaten:
nicht pflegendes Personal

empfehlung
den insassen klare informationen zur Krankheitsübertragung 
mitteilen 

beurteilung
 Kohärenzgrad des durch das nicht pflegende Personal weiterge-

gebenen inhaltes 
 Vorhandensein und teilnahme an schulungen zu diesem thema

Zum inhaltsverzeichnis
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7 eMPfehlunGen zu  
 Psycho AKtIVen substAnzen/ 
 AbhänGIGKeIten

die schweizer drogenpolitik beinhaltet vier säulen. nach dem äquiva-
lenzprinzip beruhen diese empfehlungen auf der anwendung der säu-
len Prävention, schadensminderung und behandlung im gefängnis. 
ihre umsetzung setzt eine Zusammenarbeit zwischen fachleuten, eine 
ausbildung des Personals und die information/aufklärung der Konsu-
menten voraus. 

7.1 PräVentIon und schAdensMInderunG

Problematik 
die empfehlungen bezüglich Prävention und schadensminde-
rung werden hier zusammengefasst, um ihre Lektüre und Prä-
sentation zu erleichtern. 
die Prävention bezieht sich auf nichtkonsumenten, wohingegen 
sich die schadensminderung an substanzkonsumenten wendet.

zielsetzungen
 Vorbeugung von substanzgebrauch 
 schadensminderung im Zusammenhang mit substanzge-

brauch, insbesondere die Übertragung von infektionen und 
intoxikationen

Adressaten:
Gesundheitspersonal insgesamt (ärzte und Krankenpfleger)

empfehlungen
 eine zuständige Person für «substanzgebrauch, Prävention und 

schadensminderung» ernennen und ihre aufgabenstellung 
abklären 

 in Zusammenarbeit mit der gefängnisvertretung an der Konzep-
tion eines Präventions- und schadensminderungsprogramms 
teilnehmen in Übereinstimmung mit internationalen standards 

 in Zusammenarbeit mit der gefängnisvertretung die entwick-
lung alternativer mittel zum substanzkonsum als anpassungs-
strategie an das gefängniswesen fördern 

leitfäden
 Zusammenarbeit zwischen Leitungen und gesundheitsfach-

leuten (seite 20)
 schadensminderung (seite 91) e
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beurteilung
 anwesenheit einer zuständigen Person für «substanzgebrauch, 

Prävention und schadensminderung» 
 existenz von begegnungen mit festgelegten Zielsetzungen
 Vorhandensein eines Präventions- und schadensminderungs-

programms
 anzahl von übertragenen Krankheiten
 unfälle/intoxikationen
 analyse der Vorfälle 
 anzahl der todesfälle im Zusammenhang mit substanzgebrauch
 ablauf des schadensminderungsprogramms (anzahl der abge-

gebenen materialien, Vertraulichkeit, Zugänglichkeit)
 Vielfältigkeit des betreuungsangebots

Adressaten:
nicht pflegendes Personal

empfehlung
teilnahme an der Konzeption eines Präventions- und schadens-
minderungsprogramms

beurteilung
 interdisziplinaritätsgrad: involvierung des nicht pflegenden Per-

sonals in jeweilige arbeitsgruppen 
 entscheidungsmodalitäten

7.2 erKennunG und dIAGnose  
Von AbhänGIGKeIten

Problematik
gemäss medizinischer Vorgehensweise ist eine diagnose für die 
Verschreibung einer angemessenen therapie notwendig. eine 
systematische Vorsorgeuntersuchung auf substanzgebrauch 
wird auf grundlage eines vereinheitlichten gesundheitsuntersu-
chungsmodells beim eintreten empfohlen. 

zielsetzungen
 substanzgebrauch beim eintreten und während der haft erken-

nen
 diagnosestellung der abhängigkeiten

Adressaten: 
Gesundheitspersonal insgesamt (ärzte und Krankenpfleger)

empfehlungen
 bestimmung des rahmens für die Zusammenarbeit zwischen 

der Leitung und dem strafvollzugspersonal für die behandlun-
gen von abhängigkeiten 

 substanzkonsum ausfindig machen / einschätzen 
 der einschätzungsverweigerung vorgreifen
 die eigenmeldung des Konsums durch die insassen fördern 

 
leitfäden
 informationsweitergabe – substitutionsbehandlungen (seite 25)
 Zusammenarbeit zwischen fachleuten, die beauftragt sind,  

sich mit der gesundheitspflege der insassen zu beschäftigen 
(seite 16)

 Zusammenarbeit zwischen Leitungen und gesundheitsfachleu-
ten (seite 20)

Zum inhaltsverzeichnis



121120

e
m

P
fe

h
Lu

n
g

e
n

 Z
u

 P
sy

C
h

O
 a

K
ti

V
e

n
 s

u
b

s
ta

n
Ze

n
/a

b
h

ä
n

g
ig

K
e

it
e

n

beurteilung
 anwesenheit einer zuständigen Person für «substanzgebrauch, 

Prävention und schadensminderung» 
 aufgabenverteilung und -stellung deutlich für die verschiede-

nen fachleute bestimmen 
 Vorhandensein einer gesundheitsuntersuchung
 anzahl der nicht durchgeführten gesundheitsuntersuchungen 

und gründe 
 anzahl und art des gemeldeten Konsums; ausbleibende mel-

dung und gründe

Adressaten:
Gesundheitspersonal – ärzte

empfehlung
erkennung und diagnosestellung von abhängigkeiten

leitfäden
 substitutionsgestützte behandlungen (sgb), (seite 62)
 Kokainkonsum (seite 73)
 alkoholmissbrauch/-abhängigkeit (seite 79)
 benzodiazepinmissbrauch/-abhängigkeit (seite 84)
 Protokoll für den fall einer Opioidintoxikation/-überdosierung 

(seite 43)

beurteilung
 Vorhandensein von auf nachweise beruhenden, regelmässig 

aktualisierten Protokollen
 Übereinstimmung der Protokolle mit internationalen standards
 umsetzung der Protokolle: anzahl der diagnostizierten und 

nicht diagnostizierten Personen und gründe 
 falsche diagnosen und gründe

7.3 behAndlunG und betreuunG

Problematik
die Vielfältigkeit der bedürfnisse bei der behandlung von abhän-
gigkeiten setzt eine Vielzahl der für die Konsumenten zur Verfü-
gung stehenden ansätze voraus. 

zielsetzung
Vielfältige behandlungen zur suchtproblematik anbieten 

Adressaten:
Gesundheitspersonal insgesamt (ärzte und Krankenpfleger)

empfehlungen
 bestimmung des rahmens für die Zusammenarbeit zwischen 

der Leitung und dem strafvollzugspersonal für einen vielseiti-
gen ansatz der behandlungen von abhängigkeiten 

 in Übereinstimmung mit internationalen standards einen viel-
seitigen ansatz für die behandlung von abhängigkeiten konzi-
pieren 

 angebrachtes handeln bei einer Überdosierung
 behandlungsverweigerungen vorgreifen 
 Compliance für die behandlungen einholen

leitfäden
 informationsweitergabe – substitutionsbehandlungen (seite 25)
 Zusammenarbeit zwischen fachleuten, die beauftragt sind, sich 

mit der gesundheitspflege der insassen zu beschäftigen (seite 16)
 Zusammenarbeit zwischen Leitungen und gesundheitsfachleu-

ten (seite 20)
 Protokoll für den fall einer Opioidintoxikation/-überdosierung 

(seite 43)
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beurteilung
 existenz von begegnungen mit festgelegten Zielsetzungen
 gruppenzusammensetzung, teilnehmerzufriedenheit, entschei-

dungsart
 anwesenheit einer zuständigen Person für «substanzgebrauch, 

Prävention und schadensminderung» 
 aufgabenverteilung und -stellung deutlich für die verschiede-

nen fachleute bestimmen
 Vorhandensein und sichtbarkeit eines Protokolls für den fall 

einer Überdosierung
 häufigkeit dessen aktualisierung 
 Vorhandensein einer ausbildung zu dieser Protokollanwendung 

und teilnahme 
 analyse der Vorfälle 
 anzahl der todesfälle
 anzahl der behandlungsverweigerungen
 anzahl der eingenommenen dosen im Verhältnis zur Verschrei-

bung
 anzahl der nicht eingenommenen dosen im Verhältnis zur Ver-

schreibung und gründe

Adressaten:
Gesundheitspersonal – ärzte

empfehlungen
 abhängige Personen betreuen
 eine substitutionsgestützte behandlung, die auf die individuel-

len bedürfnisse der Person zugeschnitten ist und sich dem klini-
schen Verlauf sowie der entwicklung der persönlichen motiva-
tion und der strafrechtlichen situation anpasst, anbieten

 Verfassung eines Protokolls für den fall einer Überdosierung
Medizinische leitfäden
 situationen, die durch das strafvollzugspersonal zu melden sind 

(seite 30)
 substitutionsgestützte behandlungen (sgb), (seite 62)
 Kokainkonsum (seite 73)
 alkoholmissbrauch/-abhängigkeit (seite 79)
 benzodiazepinmissbrauch/-abhängigkeit (seite 84)
 Protokoll für den fall einer Opioidintoxikation/-überdosierung 

(seite 43)

beurteilung
 Vorhandensein von auf nachweise beruhenden, regelmässig 

aktualisierten Protokollen
 Übereinstimmung dieser Protokolle mit internationalen stan-

dards
 umsetzung der Protokolle
 anzahl der verschriebenen behandlungen oder der behandel-

ten Personen
 anzahl der nicht verschriebenen behandlungen oder der nicht 

behandelten Personen und gründe
 angemessenheit der behandlung im Verhältnis zur situation 
 behandlungsfehler 
 analyse der Vorfälle
 Vorhandensein und teilnahme an ausbildungen zu diesem 

thema
 Vorhandensein und teilnahme an einer Kontrolle
 Vorhandensein und sichtbarkeit eines Protokolls für den fall 

einer Überdosierung
 häufigkeit dessen aktualisierung 
 Vorhandensein und teilnahme an ausbildungen 
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Adressaten:
nicht pflegendes Personal 

empfehlungen
 bei Übereinstimmung mit der anstaltsrealität ist über ein Proto-

koll für die medikamentenabgabe und entzugssituationen zu 
verfügen

 erkennung einer intoxikation/Überdosierung und dementspre-
chende handlung

leitfäden
 situationen, die durch das strafvollzugspersonal zu melden sind 

(seite 30)
 informationsweitergabe – substitutionsbehandlungen (seite 25)

beurteilung
 Vorhandensein von Protokollen
 fehler bei der medikamentenabgabe
 analyse der Vorfälle
 Kommunikationsmodalitäten mit dem gesundheitspersonal
 Vorhandensein von schulungen zu diesem thema und teilnahme
 Vorhandensein und teilnahme an einer Kontrolle

7.4 InforMAtIon/AufKlärunG

Problematiken 
die information/aufklärung der Konsumenten ist eines der wich-
tigen mittel, um die Zielsetzungen betreffend Prävention von 
substanzkonsum, schadensminderung und behandlung der 
abhängigkeiten zu erreichen. im idealfall steht sie mit einem 
gesamtkonzept der gesundheitsförderung im Zusammenhang. 

zielsetzung
den Konsumenten auf folgenden ebenen eine information/auf-
klärung anbieten: Prävention von substanzkonsum, schadens-
minderung und behandlung

Adressaten:
Gesundheitspersonal insgesamt (ärzte und Krankenpfleger)

empfehlungen
 den insassen klare informationen über die schadensminde-

rung mitteilen 
 die insassen über die behandlungsmöglichkeiten der abhän-

gigkeiten aufklären
 schulung der insassen zur erkennung einer intoxikation/Über-

dosierung und der entsprechenden handlung 
 insassen in die Konzeption des informationsweitergabe-/auf-

klärungsprogramms für gesundheit miteinbeziehen
 die teilnahme der insassen an aufklärungssitzungen zur 

ge sundheit fördern

leitfaden
 situationen, die durch das strafvollzugspersonal zu melden sind 

(seite 30)

Zum inhaltsverzeichnis



127126

beurteilung
 Vorhandensein eines aufklärungsprogramms in diesem sinne
 Vorhandensein und Zugang zu informationen
 genauigkeit der weitergegebenen informationen
 modalitäten der informationsweitergabe oder der aufklärung
 informationskenntnisse der insassen 
 Vorhandensein und teilnahme an schulungen zu diesem thema

Adressaten:
nicht pflegendes Personal 

empfehlung
den insassen klare informationen zur schadensminderung mit-
teilen 

beurteilung
 Kohärenzgrad des durch das nicht pflegende Personal weiterge-

gebenen inhalts 
 Vorhandensein und teilnahme an schulungen zu diesem thema

wörterVerzeIchnIs
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